
VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen 

Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

„Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Maßgebend für das Anwenden der Normen sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin erhältlich sind.“

1    Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für das Bedienen von und alle Arbeiten an, mit oder in der Nähe von 
elektrischen Anlagen. Hierbei handelt es sich um elektrische Anlagen aller 
Spannungsebenen von Kleinspannung bis Hochspannung.
Der Begriff Hochspannung schließt in dieser Norm die Spannungsebenen Mittel-
spannung und Höchstspannung ein. 
Elektrische Anlagen dienen der Erzeugung, Übertragung, Umwandlung, Verteilung 
und Anwendung elektrischer Energie. Einige dieser elektrischen Anlagen sind 
ortsfest, wie z. B. Verteilungseinrichtungen in einer Fabrik oder einem Bürogebäude, 
andere werden nur vorübergehend aufgebaut, wie z. B. auf Baustellen; wieder 
andere sind ortsveränderlich und können entweder unter Spannung stehend oder 
im spannungsfreien Zustand bewegt werden.
Beispiele hierfür sind elektrisch angetriebene Bagger in Steinbrüchen oder Braun-
kohle-Tagebauen.
Diese Norm legt die Anforderungen für sicheres Bedienen von und Arbeiten an, mit 
oder in der Nähe von elektrischen Anlagen fest. Diese Anforderungen gelten für alle 
Bedienungs-, Arbeits- und Wartungsverfahren. Sie gelten für alle nichtelektro-
technischen Arbeiten, wie Bauarbeiten in der Nähe von Freileitungen oder Kabeln, 
sowie für elektrotechnische Arbeiten, bei denen eine elektrische Gefahr besteht. 
Diese Norm gilt nicht beim Benutzen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel, die 
den einschlägigen Normen entsprechen und die konstruiert und installiert wurden 
für den Gebrauch durch Laien.
Diese Norm wurde nicht ausdrücklich erarbeitet für die Anwendung auf die 
nachfolgend aufgeführten elektrischen Anlagen. Es wird jedoch empfohlen, die 
Prinzipien dieser Norm auf diese elektrischen Anlagen anzuwenden, sofern keine 
anderen Regelungen oder Verfahrensweisen zur Verfügung stehen:
   – Anlagen in Luftfahrzeugen oder Luftkissenfahrzeugen, die sich durch  
   eigenen Antrieb bewegen (diese unterliegen dem internationalen  
   Luftverkehrsrecht, das Vorrang vor nationalen Gesetzen hat);
   – Anlagen auf Hochseeschiffen, die sich durch eigenen Antrieb oder nach  
   Anweisung einer Leitstelle bewegen (diese unterliegen dem internatio- 
   nalen Seerecht, das Vorrang vor nationalen Gesetzen hat);
   – elektronische Kommunikations  und Informationssysteme;
   – elektronische Steuerungs , Regelungs  und Automatisierungssysteme;
   – Anlagen im Bergbau;
   – Anlagen auf Offshore-Einrichtungen, für die internationales Seerecht gilt;
   – Anlagen in Fahrzeugen;
   – elektrische Bahnsysteme;
   – elektrotechnische Versuchsarbeiten in der Forschung.

Für bestimmte elektrische Anlagen gelten:
  a) „Zusatzfestlegungen“, die nur zusammen mit der Basisnorm für den Betrieb 
   von elektrischen Anlagen anzuwenden sind. Bis zu ihrer Anpassung an 
   DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) gilt diese Norm in Verbindung mit 
   DIN 57105-1 (VDE 0105-1):1983-07:
   –  DIN VDE 0105-5 (VDE 0105-5), 
    Zusatzfestlegungen für Elektrofischereianlagen; „Zusatzfestlegungen“, 
    die nur zusammen mit der Basisnorm für den Betrieb von elektrischen  
   Anlagen anzuwenden sind und bereits an DIN VDE 0105-100 (VDE 0105- 
   100) angepasst sind:
   –  DIN VDE 0105-7 (VDE 0105-7),
     Zusatzfestlegungen für Bereiche, die durch Stoffe mit explosiven Eigen- 
   schaften gefährdet sind;
   –  DIN VDE 0105-103 (VDE 0105-103),
     Zusatzfestlegungen für Bahnen.
  b) „Besondere Festlegungen“, die unabhängig von dieser Norm anwendbar sind:
   – DIN VDE 0105-111 (VDE 0105-111), 
    Besondere Festlegungen für den Bergbau unter Tage;
   –  DIN VDE 0105-112 (VDE 0105-112), 
    Besondere Festlegungen für das Experimentieren mit elektrischer  
   Energie in Unterrichtsräumen;
   –  DIN VDE 0105-115 (VDE 0105-115), 
    Besondere Festlegungen für landwirtschaftliche Betriebsstätten.

2    Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert 
werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten 
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).
DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2014-02,  Betrieb von elektrischen Anlagen – 
       Teil 1: Allgemeine Anforderungen; 
       Deutsche Fassung EN 50110-1:2013
DIN EN 50110-2 (VDE 0105-2),   Betrieb von elektrischen Anlagen – 
       Teil 2: Nationale Anhänge; Deutsche 
       Fassung EN 50110-2:2010
DIN EN 50186 (VDE 0143) (alle Teile), Abspritzeinrichtungen für Starkstrom-
       anlagen mit Nennspannungen über 1kV
DIN EN 50191 (VDE 0104),   Errichten und Betreiben elektrischer 
       Prüfanlagen
DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011-11, Erdung von Starkstromanlagen mit 
       Nennwechselspannungen über 1 kV; 
       Deutsche Fassung EN 50522:2010
DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1),   Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 14: 
       Projektierung, Auswahl und Errichtung 
       elektrischer Anlagen
DIN EN 61219 (VDE 0683-200),   Arbeiten unter Spannung – Erdungs- 
       oder Erdungs- und Kurzschließvor-
       richtung mit Stäben als kurzschließ-
       endes Gerät – Staberdung
DIN EN 61230 (VDE 0683-100),   Arbeiten unter Spannung – Ortsver-
       änderliche Geräte zum Erden oder 
       Erden und Kurzschließen
DIN EN 61243 (VDE 0682) (alle Teile),  Arbeiten unter Spannung –  
       Spannungsprüfer
DIN EN 61243-1 (VDE 0682-411),   Arbeiten unter Spannung – Spannungs-
       prüfer – Teil 1: Kapazitive Ausführung 
       für Wechselspannungen über 1 kV
DIN EN 61243-2 (VDE 0682-412),   Arbeiten unter Spannung – Spannungs-
       prüfer – Teil 2: Resistive (ohmsche) 
       Ausführungen für Wechselspannungen 
       von 1 kV bis 36 kV
DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401),   Arbeiten unter Spannung – Spannungs-
       prüfer – Teil 3: Zweipoliger Spannungs-
       prüfer für Niederspannungsnetze
DIN EN 61243-5 (VDE 0682-415),   Arbeiten unter Spannung – Spannungs-
       prüfer – Teil 5: Spannungsprüfsysteme 
       (VDS)
DIN EN 61472 (VDE 0682-100),   Arbeiten unter Spannung – Mindest-
       Arbeitsabstände für Wechsel-
       spannungsnetze im Spannungs-
       bereich von 72,5 kV bis 800 kV – 
       Berechnungsverfahren 
DIN EN 61557 (VDE 0413) (alle Teile),  Elektrische Sicherheit in Nieder-
       spannungsnetzen bis AC 1 000 V und 
       DC 1 500 V – Geräte zum Prüfen, 
       Messen oder Überwachen von 
       Schutzmaßnahmen
DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1),   Starkstromanlagen mit  
       Nennwechselspannungen  
       über 1 kV – Teil 1: Allgemeine 
       Bestimmungen
DIN EN 62271-1 (VDE 0671-1),   Hochspannungs-Schaltgeräte und -
       Schaltanlagen – Teil 1: Gemeinsame 
       Bestimmungen
DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102),  Hochspannungs-Schaltgeräte – Teil102: 
       Wechselstrom-Trennschalter und -
       Erdungsschalter
DIN VDE 0100-410     Errichten von Niederspannungsanlagen 
(VDE 0100-410):2007-06,   – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz 
       gegen elektrischen Schlag 
       (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); 
       Deutsche Übernahme HD 60364-4-
       41:2007
DIN VDE 0100-600     Errichten von Niederspannungsanlagen 
(VDE 0100-600):2008-06,   – Teil 6: Prüfungen (IEC 60364 6:2006, 
       modifiziert); Deutsche Übernahme HD 
       60364-6:2007
DIN VDE 0105-103 (VDE 0105-103),  Betrieb von elektrischen Anlagen – 
       Teil 103 Zusatzfestlegungen für Bahnen
DIN VDE 0132 (VDE 0132),   Brandbekämpfung und Hilfeleistung im 
       Bereich elektrischer Anlagen
DIN VDE 0681 (VDE 0681) (alle Teile),  Geräte zum Betätigen, Prüfen und Ab-
       schranken unter Spannung stehender 
       Teile mit Nennspannungen über 1 kV
DIN VDE V 0109 (VDE V 0109)   Instandhaltung von Anlagen und 
(alle Teile),    Betriebsmitteln in elektrischen 
       Versorgungsnetzen
HD 60364-6:2007,    Errichten von Niederspannungsanlagen 
       – Teil 6: Prüfungen (IEC 60364-6:2006, 
       modifiziert)
IEC 60050 (alle Teile),    International Electrotechnical 
       Vocabulary
VDE 0560 (alle Teile),    … Kondensatoren …

3    Begriffe
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60050 und die 
folgenden Begriffe.

ANMERKUNG 1 Für weitere Begriffe, die hier nicht definiert sind, wird auf das 
Internationale Elektrotechnische Wörterbuch verwiesen. Siehe auch „Electropedia“ 
oder „Glossary“ auf der IEC-Webseite (www.iec.ch)
ANMERKUNG 2 Nach Veröffentlichung der EN 50110-1 ist eine Überarbeitung der 
IEC 60050-651 veröffentlicht worden. Diese Überarbeitungen sind in dieser Norm 
nicht berücksichtigt.

3.1   Allgemeines

3.1.1   elektrische Anlage
Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, Übertragung, 
Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. Den elektrischen 
Betriebsmitteln gleichgesetzt werden Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und 
Hilfsmittel, soweit an diese Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit 
gestellt werden.
Anmerkung 1 zum Begriff: Dies schließt Energiequellen ein wie Batterien, Konden-
satoren und alle anderen Quellen gespeicherter elektrischer Energie. 
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-04 modifiziert]
3.1.101  abgeschlossene elektrische Betriebsstätte Raum oder ein Ort, der 
ausschließlich zum Betrieb elektrischer Anlagen dient und unter Verschluss ge-
halten wird. Zutritt haben Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene 
Personen, Laien jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrotech-
nisch unterwiesenen Personen.
Anmerkung 1 zum Begriff: Hierzu gehören z. B. abgeschlossene Schalt- und Verteil-
ungsanlagen, Transformatorzellen, Schaltfelder, Maststationen.
3.1.2    Betrieb
alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit die elektrische Anlage funktionieren kann
Anmerkung 1 zum Begriff: Dies umfasst Schalten, Regeln, Überwachen und 
Instandhalten sowie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten.
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-05 modifiziert]
3.1.3    Risiko
eine Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schweregrades der mög-
lichen Verletzung oder Gesundheitsschädigung einer Person in einer Gefährdungs-
situation [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-31 modifiziert]
3.1.4   elektrische Gefährdung
Quelle einer möglichen Verletzung oder Gesundheitsschädigung durch das Vorhan-
densein elektrischer Energie in einer Anlage 
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-30 modifiziert]
3.1.5   elektrische Gefahr
Risiko einer Verletzung elektrischen Ursprungs
3.1.6   Verletzung durch elektrische Energie
Tod oder Verletzung einer Person durch elektrischen Schlag, Verbrennung, 
Lichtbogen oder durch Brand oder Explosion, ausgelöst durch elektrische Energie, 
verursacht durch den Betrieb einer elektrischen Anlage 
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-32 modifiziert]

3.2   Personal, Organisation und Kommunikation

3.2.1   Anlagenbetreiber
Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen 
Anlage, die Regeln und Randbedingungen der Organisation vorgibt
Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Person kann der Eigentümer, Unternehmer, 
Besitzer oder eine beauftragte Person sein, die die Unternehmerpflichten wahrnimmt.
Anmerkung 2 zum Begriff: Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verant-
wortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden. 
Bei umfangreichen oder komplexen Anlagen kann diese Zuständigkeit auch für 
Teilanlagen übertragen sein (siehe auch 4.3).
Anmerkung 3 zum Begriff:  Siehe Bild B.1, Bezeichnung a).
3.2.2   Anlagenverantwortlicher
eine Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die un-
mittelbare Verantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage zu 
tragen, die zur Arbeitsstelle gehört
Anmerkung 1 zum Begriff: Der Anlagenverantwortliche hat die möglichen Auswir-
kungen der Arbeiten auf die elektrische Anlage oder die Teile davon, die in seiner 
Verantwortung stehen, sowie die Auswirkungen der elektrischen Anlage auf die 
Arbeitsstelle und die arbeitenden Personen zu beurteilen. Erforderlichenfalls können 
einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere 
Personen übertragen werden (siehe auch 4.3).
Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe Bild B.1, Bezeichnung b).
3.2.3   Arbeitsverantwortlicher
eine Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung für die Durch-
führung der Arbeit an der Arbeitsstelle zu tragen
Anmerkung 1 zum Begriff: Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwor-
tung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden 
(siehe auch 4.3).
Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe Bild B.1, Bezeichnung c). 
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-04 modifiziert]
3.2.4   Elektrofachkraft
eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so 
dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen 
können [QUELLE: IEC 60050-826:2004, IEV 826-18-01 modifiziert]

Für Deutschland ersetzt durch:
Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und 
Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen 
Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann
Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch 
eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen 
werden.
3.2.5   elektrotechnisch unterwiesene Person
eine Person, die durch eine Elektrofachkraft ausreichend unterrichtet wurde, so dass 
sie Gefahren vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können 
[QUELLE: IEC 60050-826:2004, IEV 826-18-02 modifiziert]

Für Deutschland ersetzt durch:
elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine Elektrofachkraft über 
die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem 
Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die 
notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde
3.2.6   Laie
eine Person, die weder Elektrofachkraft noch elektrotechnisch unterwiesene Person 
ist [QUELLE: IEC 60050-826:2004, IEV 826-18-03]
3.2.7   Meldungen
Nachrichten oder Anweisungen, die mündlich oder schriftlich im Zusammenhang 
mit dem Betrieb einer elektrischen Anlage gegeben werden

3.3   Arbeitsbereiche

3.3.1   Arbeitsstelle
Baustelle(n), Bereich(e) oder Ort(e), wo Arbeiten durchgeführt werden sollen, 
werden oder wurden [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-08 modifiziert]
3.3.2   Gefahrenzone
Bereich um unter Spannung stehende Teile, in dem beim Eindringen ohne 
Schutzmaßnahme der zur Vermeidung einer elektrischen Gefahr erforderliche 
Isolationspegel nicht sichergestellt ist
Anmerkung 1 zum Begriff: Die äußere Begrenzung der Gefahrenzone wird als 
Abstand D  bezeichnet (siehe Bilder 1 und 2). L

[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-06 modifiziert]
3.3.3   Annäherungszone
begrenzter Bereich außerhalb der Gefahrenzone
Anmerkung 1 zum Begriff: Die äußere Begrenzung der Annäherungszone wird als 
Abstand D bezeichnet (siehe Bilder 1 und 2) V 

[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-07 modifiziert]

3.4   Tätigkeitsbegriffe

3.4.1   Arbeiten
jede Form elektrotechnischer oder nichtelektrotechnischer Tätigkeit, bei der die 
Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung besteht 
3.4.2   elektrotechnische Arbeiten
Arbeiten an, mit oder in der Nähe einer elektrischen Anlage, z. B. Erproben und 
Messen, Instandsetzen, Auswechseln, Ändern, Erweitern, Errichten und Prüfen 
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-12 modifiziert]
3.4.3   nichtelektrotechnische Arbeiten
Arbeiten im Bereich einer elektrischen Anlage, z. B. Bau- und Montagearbeiten, 
Erdarbeiten, Reinigen, Anstrich usw.
 [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-13 modifiziert]
3.4.4   Arbeiten unter Spannung
jede Arbeit, bei der eine Person bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen, 
Ausrüstungen oder Vorrichtungen unter Spannung stehende Teile berührt oder in 
die Gefahrenzone gelangt
Anmerkung 1 zum Begriff: Bei Niederspannung wird Arbeiten unter Spannung 
ausgeführt, wenn der Arbeitende blanke unter Spannung stehende Teile im Sinne 
der voranstehenden Definition berührt. Bei Hochspannung wird Arbeiten unter 
Spannung ausgeführt, wenn der Arbeitende in die Gefahrenzone eindringt, unab-
hängig davon, ob unter Spannung stehende Teile berührt werden oder nicht.
 [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-01 modifiziert]
3.4.5   Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile
alle Arbeiten, bei denen eine Person mit Körperteilen, Werkzeug oder anderen 
Gegenständen in die Annäherungszone gelangt, ohne die Gefahrenzone zu er-
reichen [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-02 modifiziert]
3.4.6   Freischalten
allseitiges Ausschalten oder Abtrennen eines Betriebsmittels oder eines Strom-
kreises von anderen Betriebsmitteln oder Stromkreisen durch Trennstellen, die den 
zu erwartenden Spannungsunterschieden zwischen dem Betriebsmittel oder dem 
Stromkreis und anderen Stromkreisen standhalten können
Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies betrifft alle nicht geerdeten Einzelleiter.
[QUELLE: IEC 60050-151:2001, IEV 151-15-37 modifiziert]
3.4.7   spannungsfrei
Spannung null oder annähernd null, das heißt ohne Spannung und/oder ohne 
Ladung [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-01-15 modifiziert]
3.4.7.101  stromfrei
Strom null oder annähernd null
3.4.8   Arbeiten im spannungsfreien Zustand
Arbeiten an elektrischen Anlagen, deren spannungsfreier Zustand zur Vermeidung 
elektrischer Gefahren hergestellt und sichergestellt ist
3.4.9   Durchführungserlaubnis
Genehmigung, die geplante Arbeit durchzuführen (eindeutige Anweisung, schrift-
liche oder mündliche)
3.4.10   Freigabe zur Arbeit
Anweisung an der Arbeitsstelle an die Mitarbeiter des Arbeitsteams, die Arbeit zu 
beginnen, nachdem alle Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wurden
3.4.101  Bedienen
ist Teil des Betriebes und umfasst das bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
gefahrlose Beobachten, Steuern, Regeln und Schalten von elektrischen Anlagen
3.4.102  Aufsichtführung
ist die ständige Überwachung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen bei der 
Durchführung der Arbeiten an der Arbeitsstelle. Der Aufsichtführende darf dabei 
selbst nur Arbeiten durchführen, die ihn in der Ausübung der Aufsicht nicht 
beeinträchtigen.
3.4.103  Beaufsichtigen
ist die ständige ausschließliche Ausübung der Aufsicht. Daneben dürfen keine 
weiteren Tätigkeiten vom Beaufsichtigenden durchgeführt werden.

3.5    Schutzmittel

3.5.1    Schutzvorrichtung
jede isolierende oder nicht isolierende Vorrichtung, die zur Verhinderung der 
Annäherung an ein Betriebsmittel oder Anlagenteil verwendet wird, das eine 
elektrische Gefahr darstellt
3.5.2   Abdeckung
ein Teil, durch das Schutz gegen direktes Berühren in allen üblichen Zugangs- oder 
Zugriffsrichtungen gewährt wird
[QUELLE: IEC 60050-826:2004, IEV 826-12-23 modifiziert]
3.5.3   isolierende Abdeckung
starre oder flexible Vorrichtung aus isolierendem Material zur Abdeckung unter 
Spannung stehender und/oder ausgeschalteter und/oder benachbarter Teile, um 
unbeabsichtigtes direktes Berühren zu verhindern
3.5.4   Umhüllung
ein Teil, das ein Betriebsmittel gegen bestimmte äußere Einflüsse schützt und durch 
das Schutz gegen direktes Berühren in allen Richtungen gewährt wird

3.5.5   Spannungsprüfer
ortsveränderliches Gerät, mit dem zuverlässig das Vorhandensein oder das Nicht-
vorhandensein der Betriebsspannung festgestellt wird (Spannungsfreiheit fest-
stellen)
Anmerkung 1 zum Begriff: Im Allgemeinen gibt es Spannungsprüfer in kapazitiver 
oder resistiver Ausführung.
[QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-10-04 modifiziert]
3.5.6   ortsveränderliche Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
ortsveränderliches Gerät, mit dem ein Teil einer elektrischen Anlage mit Hilfe eines 
isolierenden Bedienteils von Hand oder mit mechanischen Vorrichtungen geerdet 
und kurzgeschlossen werden kann
Anmerkung 1 zum Begriff: Das ortsveränderliche Gerät zum Erden und 
Kurzschließen umfasst die Erdungs- und Kurzschließvorrichtung und ein oder 
mehrere abnehmbare oder fest verbundene isolierende Bauteile, z. B. Erdungs-
stangen. [QUELLE: IEC 60050-651:1999, IEV 651-14-01]
3.5.101  persönliche Schutzausrüstung PSA
ist jede Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von Personen benutzt oder getragen zu 
werden, um sich gegen eine Gefährdung für ihre Sicherheit und Gesundheit zu 
schützen, sowie jede mit demselben Ziel verwendete und mit der persönlichen 
Schutzausrüstung verbundene Zusatzausrüstung
[QUELLE: PSA-Benutzungsverordnung vom 4. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1841) § 1 
Abs. 2, modifiziert]

3.6   Spannungsebenen

3.6.1    Kleinspannung ELV
en: extra-low-voltage kleiner oder gleich 50 V Wechselspannung (AC) oder 120 V 
oberschwingungsfreie Gleichspannung (DC) zwischen Leitern oder gegen Erde
Anmerkung 1 zum Begriff: Dies schließt SELV, PELV und FELV ein (siehe DIN VDE 
0100-410 (VDE 0100-410)). [QUELLE: IEC 60050-826:2004, IEV 826-12-30 
modifiziert]
3.6.2   Niederspannung LV
en: low voltage
kleiner oder gleich AC 1 000 V oder DC 1 500 V
[QUELLE: IEC 60050-151:2001, IEV 151-15-03 modifiziert]
3.6.3   Hochspannung HV
en: high voltage größer als AC 1 kV oder DC 1,5 kV

4     Allgemeine Grundsätze

4.1    Sicherer Betrieb
Vor jedem Bedienungsvorgang und jeder Arbeit an einer elektrischen Anlage muss 
eine Bewertung der elektrischen Risiken vorgenommen werden. Durch diese 
Bewertung ist festzulegen, wie der Bedienungsvorgang oder die Arbeit ausgeführt 
werden muss und welche Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen anzuwenden 
sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.
4.1.101  Elektrische Anlagen sind den Errichtungsnormen entsprechend in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten. Bei Änderung der Betriebsbedingungen, 
z.B. Art der Betriebsstätte (trocken, feucht, feuer- oder explosionsgefährdet), müssen 
die bestehenden Anlagen den jeweils gültigen Errichtungsnormen angepasst werden.
4.1.102  Werden an oder in elektrischen Anlagen Mängel beobachtet, die eine 
Gefahr für Personen, Nutztiere oder Sachen zur Folge haben, so sind unverzüglich 
Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel zu treffen. Sofern die Betriebsverhältnisse 
nicht erlauben, die Mängel unmittelbar zu beseitigen, ist die Gefahr zunächst einzu-
schränken, z. B. durch Absperren, Kenntlichmachen, Anbringen von Schildern. Der 
Anlagenbetreiber ist unverzüglich zu benachrichtigen.
Schadhafte elektrische Betriebsmittel dürfen nicht benutzt werden, es sei denn, 
dass ihre Weiterbenutzung offensichtlich gefahrlos ist. Behelfsmäßig ausge-
besserte Betriebsmittel dürfen nur kurze Zeit benutzt werden, wenn zwingende 
Gründe dies rechtfertigen, z. B. Aufrechterhalten wichtiger Betriebsfunktionen; die 
Instandsetzung muss unverzüglich veranlasst werden.
4.1.103  Anlagen oder Anlagenteile, die nicht betrieben werden dürfen, sind 
auszuschalten und mindestens durch Verbotsschilder an den Stellen, an denen die 
Anlagen in Betrieb gesetzt werden können, gegen Ein-schalten zu sichern. Darüber 
hinaus sind die Mittel für die Antriebskraft oder Steuerung der Kraftantriebe fern-
betätigter Schalter unwirksam zu machen.
4.1.104  Schalter, die den Anforderungen am Einbauort nur eingeschränkt ge-
nügen, sind zu kennzeichnen und in ihrer Funktion entsprechend zu beschränken, 
z. B. durch Unwirksammachen des Schutzrelais, Verriegeln des Schalters.
4.1.105  Sicherheitseinrichtungen und die für die Sicherheit erforderlichen 
Schutz- und Überwachungseinrichtungen dürfen weder unwirksam gemacht noch 
unzulässig verstellt oder geändert werden. Dies gilt nicht für Eingriffe zum Prüfen, 
Suchen von Fehlern und bei kurzzeitigen Umschaltungen.
4.1.106  Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist wirksam zu erhalten. Änder-
ungen, z. B. Auslösestrom, Auslösezeit, dürfen nur durch eine Elektrofachkraft nach 
vorheriger Prüfung der Zulässigkeit durchgeführt werden.
4.1.107  Niederspannungsanlagen müssen in einem Isolationszustand erhalten 
bleiben, der den Festlegungen in 5.3.3.101.3.3 entspricht.
4.1.108  Es dürfen nur Verlängerungsleitungen verwendet werden, die die Schutz-
maßnahme des anzuschließenden Betriebsmittels nicht beeinträchtigen.
4.1.109  Vor dem Benutzen sind Verlängerungsleitungen und die beweglichen 
Anschlussleitungen
   – von ortsveränderlichen Geräten,
   – von Geräten, die nach Art und üblicher Verwendung unter Spannung  
   stehend  in der Hand gehalten werden oder von Hand bewegt werden,
   – von ortsfesten Geräten, wenn die beweglichen Anschlussleitungen  
   besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind, auf erkennbare Schäden  
   zu besichtigen.
4.1.110  In gefahrbringender Nähe von nicht gegen direktes Berühren 
geschützten aktiven Anlagenteilen dürfen keine Gegenstände gelagert oder aufbe-
wahrt werden, z. B. Montagematerial, Werkzeuge, Kleidungsstücke. An Kabeln und 
Leitungen, an Schutzverkleidungen, Schutzgittern, Schutzleisten, Stellteilen, 
Gehäusen von Betriebsmitteln und Feuerlöschgeräten dürfen keine Gegenstände 
angehängt oder befestigt werden. Dies gilt nicht für Teile, die zur Anlage selbst 
gehören, Kennzeichnungs- und Sicherheitsschilder, Schutzabdeckungen und Sperr-
vorrichtungen (Vorhängeschlösser o. Ä.).
4.1.111  Brandschutz und Brandbekämpfung
4.1.111.1  Die sachlichen Festlegungen des informativen Abschnitts B.4 müssen 
erfüllt sein.
4.1.111.2  Betriebsmittel, insbesondere Wärmegeräte, sind so aufzustellen und zu 
betreiben, dass sie keinen Brand verursachen können.
4.1.111.3  Feuerlöscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten 
und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen. An Feuerlöschern ist ein Prüfvermerk 
anzubringen.
4.1.111.4  Für das Vorgehen bei Bränden wird auf DIN VDE 0132 (VDE 0132) 
verwiesen.

4.2   Personal
Die Verantwortlichkeiten für die Sicherheit von Personen, die an einer Arbeit be-
teiligt oder von ihr betroffen sind, müssen der deutschen Gesetzgebung 
entsprechen. Alle an Arbeiten an, mit oder in der Nähe einer elektrischen Anlage 
beteiligten Personen müssen über die einschlägigen Sicherheitsanforderungen, 
Sicherheitsvorschriften und betrieblichen Anweisungen unterrichtet werden. Die 
Unterrichtung ist im Verlauf der Arbeiten zu wiederholen, wenn die Arbeiten lange 
andauern oder komplex sind. Die Arbeitenden müssen angewiesen werden, diese 
Anforderungen, Vorschriften und Anweisungen einzuhalten.
Arbeitskräfte müssen für den Arbeitsort und die Arbeitsbedingungen geeignete 
Kleidung tragen. Das kann bedeuten, dass enganliegende Kleidung oder zusätzliche 
persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist.
Vor Beginn sowie während einer Arbeit muss der Arbeitsverantwortliche dafür 
sorgen, dass alle einschlägigen Anforderungen, Vorschriften und Anweisungen 
eingehalten werden. Der Arbeitsverantwortliche muss alle an der Arbeit beteiligten 
Personen über alle vorhersehbaren Gefahren unterrichten, die für diese nicht ohne 
Weiteres erkennbar sind. Hat eine Person für eine Arbeit nicht das zur Vermeidung 
elektrischer Gefahren oder Verletzungen erforderliche technische Wissen oder die 
Erfahrung, so darf sie diese Arbeit nicht ausführen, es sei denn, sie untersteht dabei 
einer ausreichenden Aufsichtsführung.
Das Mindestalter und die Kriterien für die Qualifikation müssen der deutschen 
Gesetzgebung entsprechen.
Vor Beginn der Arbeit müssen Art und Schwierigkeitsgrad beurteilt werden, um für 
die Durchführung der Arbeit je nach Erfordernis Elektrofachkräfte, elektrotechnisch 
unterwiesene Personen oder Laien auszuwählen.

4.3    Organisation

4.3.1   Jede elektrische Anlage muss unter der Verantwortung einer Person, des 
Anlagenbetreibers, stehen.
Die Rolle des Anlagenbetreibers kann von einer natürlichen Person aus der eigenen 
Organisationseinheit oder aus einer dritten Organisationseinheit wahrgenommen 
werden. Im Falle einer fremden Organisationseinheit sollten der Bereich der 
elektrischen Anlage sowie der Zeitraum der Verantwortlichkeit mit der Benennung 
dokumentiert werden.
Erforderlichenfalls kann diese Person einige mit dieser Verantwortung 
einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen. Dieses sollte 
ebenfalls dokumentiert werden.
Jede elektrische Anlage, an der gearbeitet wird, muss unter der Verantwortung 
eines Anlagenverantwortlichen stehen. Der Anlagenverantwortliche vergibt für 
diesen Teil der Anlage die Durchführungserlaubnis an den Arbeitsverantwortlichen. 
Erforderlichenfalls können durch den Anlagenverantwortlichen einige mit dieser 
Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen 
werden.
Der Anlagenverantwortliche mit Weisungsbefugnis für den sicheren Betrieb nach 
3.1.2. muss Elektrofachkraft sein.
Die Aufgaben des Anlagenbetreibers, des Anlagenverantwortlichen sowie des 
Arbeitsverantwortlichen können von ein und derselben Person wahrgenommen 
werden. Vor Beginn oder vor der Wiederaufnahme nach Unterbrechung der Arbeit 
ist eine Klärung der Rollen des Anlagenverantwortlichen und des Arbeitsverant-
wortlichen herbeizuführen.
Wo zwei oder mehr Anlagen miteinander in Verbindung stehen, sind eindeutige 
Absprachen zwischen den jeweiligen Anlagenbetreibern unverzichtbar, um die 
Sicherheit zu gewährleisten.
Der Zugang zu allen Orten, wo elektrische Gefährdungen für Laien bestehen, muss 
geregelt sein. Die Art der Zugangsregelung und  Überwachung ist vom Anlagen-
betreiber festzulegen und muss im Einklang mit den deutschen Regelungen stehen.
Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten müssen verschlossen gehalten 
werden. Die Schlüssel (auch elektronische oder digitale Codes) müssen so verwahrt 
werden, dass sie unbefugten Personen nicht zugänglich sind. Abgeschlossene 
elektrische Betriebsstätten dürfen nur von beauftragten Personen geöffnet oder 
betreten werden. 
Der Zutritt ist Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ge-
stattet, Laien jedoch nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch 
unterwiesenen Personen.
Für jede Arbeit muss ein Arbeitsverantwortlicher benannt werden. Sofern die 
Arbeitsdurchführung unterteilt ist, kann es erforderlich sein, für jede Arbeitsgruppe 
eine für die Sicherheit verantwortliche Person und für alle eine koordinierende 
Person zu benennen.
Der Arbeitsverantwortliche und der Anlagenverantwortliche müssen sowohl die 
Vorbereitungen an der elektrischen Anlage, um die Arbeiten zu ermöglichen, als 
auch die geplanten Arbeiten an, mit oder in der Nähe der elektrischen Anlage 
miteinander abstimmen, bevor Änderungen, z. B. der Schaltzustände, an der elektri-
schen Anlage vorgenommen werden oder mit den Arbeiten begonnen werden darf.
Die Vorbereitung komplexer Arbeiten muss schriftlich erfolgen.

ANMERKUNG Der Anlagenverantwortliche übernimmt für seinen Zuständigkeits-
bereich die Aufgaben nach Arbeitsschutzgesetz, § 8 Abs. 2, an der Arbeitsstelle.

4.3.2   In übersichtlichen Anlagen oder Anlagenteilen unter eindeutigen oder 
übersichtlichen Begleitumständen kann eine Elektrofachkraft festlegen, wie die 
Arbeit durchzuführen ist, damit die Sicherheit gewährleistet ist, wenn:
 a)  entweder überschaubare Arbeiten stattfinden oder
 b) Instandhaltungsarbeiten entsprechend vereinbarter Abläufe durchgeführt 
  werden.
4.3.3   Jeder Person, die aus Sicherheitsgründen Bedenken hat, eine 
Anweisung oder Arbeit auszuführen, muss die Möglichkeit gegeben werden, diese 
Bedenken unmittelbar dem Arbeitsverantwortlichen mitzuteilen. Dieser muss die 
Sachlage untersuchen und erforderlichenfalls die Entscheidung einer fachlich über-
geordneten Stelle herbeiführen.

4.4    Kommunikation (Informationsübermittlung)
Kommunikation umfasst jede Art der Informationsübergabe oder des Informations-
austausches zwischen Personen, d. h. mündlich (z. B. Telefon, Sprechfunk, direktes 
Gespräch), schriftlich (z. B. Telefax, E-mail), elektronisch oder optisch (z. B. Sicht-
geräte, Anzeigetafeln, Leuchtanzeigen).
Vor Beginn einer Arbeit muss der Anlagenverantwortliche über die vorgesehene 
Arbeit informiert werden.
Alle für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage erforderlichen Informationen, 
wie z. B. Netzzustand, Schaltgerätezustand (ein, aus, geerdet), Zustand der Sicher-
heitseinrichtungen, müssen durch eine Meldung übermittelt werden. Andere Arten 
der Informationsübermittlung, wie z. B. Funksignale, Rechner, Leuchtanzeigen usw., 
dürfen nur dann verwendet werden, wenn sichergestellt wird, dass der Über-
tragungsweg zuverlässig ist und keine Missverständnisse entstehen können und 
keine falschen Signale gegeben werden.
Alle Meldungen müssen den Namen und, falls erforderlich, den Standort der Person 
enthalten, die die Information übermittelt.
Um bei der mündlichen Informationsübermittlung Fehler zu vermeiden, muss der 
Empfangende die Information gegenüber dem Absendenden wiederholen, der 
bestätigen muss, dass die Information richtig empfangen und verstanden wurde.
Die Freigabe zur Arbeit bzw. das Wiedereinschalten nach beendeter Arbeit darf 
nicht aufgrund von Zeichengebung oder vorher getroffener Zeitabsprache erfolgen.
Falls die Mitarbeiter an der Arbeitsstelle verschiedene Sprachen sprechen, muss im 
Vorhinein die Sprache festgelegt werden, in der eine sichere Kommunikation mit 
allen jeweils relevanten Beteiligten sichergestellt ist.

4.5    Arbeitsstelle
Die Arbeitsstelle muss eindeutig festgelegt und gekennzeichnet sein. An allen 
Arbeitsstellen an, mit oder in der Nähe einer elektrischen Anlage muss ausreichende 
Bewegungsfreiheit, ungehinderter Zugang und ausreichende Beleuchtung 
vorhanden sein. Falls erforderlich, muss der sichere Zugang zur Arbeitsstelle eindeu-
tig gekennzeichnet sein.
Es müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen von 
Personen auch durch nichtelektrotechnische Gefahrenquellen, wie z. B. 
mechanische Systeme oder Drucksysteme, oder durch Abstürze an der Arbeitsstelle 
und bei der Arbeit zu vermeiden.
Zugänge, Fluchtwege und der zum Bedienen und Arbeiten erforderliche Raum von 
Schaltanlagen und -geräten müssen von hinderlichen Gegenständen und/oder 
leicht entzündlichen Materialien freigehalten werden. Leicht entzündliche 
Materialien, die in oder nahe bei der elektrischen Anlage gelagert werden, müssen 
von allen Zündquellen ferngehalten werden.

4.6    Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel
Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel müssen den Anforderungen 
einschlägiger Europäischer, Nationaler oder Internationaler Normen entsprechen, 
soweit solche existieren.

ANMERKUNG 1 Beispiele für Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel 
sind:
   – isolierende Schuhe, Handschuhe und Überschuhe;
   – Augen- oder Gesichtsschutz;
   – Kopfschutz;
   – geeignete Schutzkleidung;
   – Isoliermatten, isolierende Plattformen und Arbeitsbühnen;
   – isolierende flexible oder feste Materialien zum Abdecken;
   – isolierte Werkzeuge und Werkzeuge aus Isoliermaterial;
   – Betätigungsstangen, Isolierstangen;
   – Schlösser, Aufschriften und Aushänge, Schilder;
   – Spannungsprüfer und -prüfsysteme (DC- oder AC- geeignet)
   – Kabelsuch- und Auslesegeräte;
   – Erdungs- und Kurzschließgeräte und -vorrichtungen;
   – Materialien zum Abschranken, Flaggen und andere Markierungshilfsmittel.
Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel müssen entsprechend der vom 
Hersteller oder Lieferanten mitgelieferten Betriebsanleitung verwendet werden. 
Diese Anleitung muss in der Sprache oder den Sprachen des Landes geschrieben 
sein, in dem sie verwendet wird.
Alle Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel, die für den sicheren Betrieb 
und das Arbeiten an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen vorgesehen 
sind, müssen für diesen Einsatz geeignet sein, in ordnungsgemäßem Zustand 
erhalten und bestimmungsgemäß angewendet werden.
ANMERKUNG 2 „Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes“ bedeutet, in ange-
messenen Zeitabständen besichtigen und, soweit erforderlich, prüfen, insbeson-
dere nach Instandsetzungen und/oder Änderungen, um den ordnungsgemäßen 
elektrischen und mechanischen Zustand der Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- 
und Hilfsmittel nachzuweisen.
ANMERKUNG 3 Der Begriff „Ausrüstung“ schließt persönliche Schutzausrüst-
ungen ein.
Alle speziellen Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel, die während des 
Betriebes oder während der Arbeit an, mit oder in der Nähe einer elektrischen 
Anlage verwendet werden, müssen ordnungsgemäß gelagert werden.

4.7    Schaltpläne und Unterlagen
Es müssen aktuelle Schaltpläne und Unterlagen für die elektrische Anlage verfügbar 
sein.
4.7.101  Als Schaltpläne und Unterlagen gelten auch Übersichtspläne in ver-
einfachter einpoliger Darstellung der Schaltung ohne Hilfsleitungen, Blind- oder 
Steckschaltbilder in Verbindung mit einer ausreichenden Beschriftung der Strom-
kreise.
4.7.102  Arbeits- und Anlagenverantwortlichen sowie Personen, die unter eigener 
Verantwortung arbeiten, ist DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) zugänglich zu 
machen.

4.8    Schilder
Beim Betrieb von oder bei Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen, sofern 
erforderlich, geeignete Sicherheitsschilder angebracht werden, um auf mögliche 
Gefährdungen aufmerksam zu machen. Die Schilder müssen einschlägigen 
Europäischen, Nationalen oder Internationalen Normen entsprechen, soweit solche 
existieren.

4.9    Maßnahmen für den Notfall
Für den Fall eines elektrischen Unfalls oder Zwischenfalls müssen geeignete Notfall-
pläne ausgearbeitet und durch den Anlagenbetreiber in Kraft gesetzt werden. Einige 
Hinweise dazu sind in Abschnitt B.7 zusammengefasst.
Von den an, mit oder in der Nähe von elektrischen Anlagen arbeitenden Personen 
muss eine ausreichende Anzahl so ausgebildet und unterwiesen sein, dass sie bei 
elektrischem Schlag und/oder Verbrennungen Erste Hilfe leisten können. Es wird 
empfohlen, eine Anleitung zur Ersten Hilfe je nach Erfordernis an der Arbeitsstelle 
auszuhängen oder als Merkblatt oder in anderer geeigneter Form an die arbeitenden 
Personen auszugeben.

5     Übliche Betriebsvorgänge

5.1    Allgemeines
Bei Tätigkeiten nach 5.2 und 5.3 sind erforderlichenfalls geeignete Werkzeuge und 
Ausrüstungen zu benutzen, um Gefahren für Personen zu vermeiden. Diese 
Tätigkeiten müssen mit dem Anlagenbetreiber oder falls erforderlich mit dem 
Anlagenverantwortlichen abgestimmt sein. Der Anlagenbetreiber oder ggf. 
Anlagenverantwortliche ist zu informieren, wenn diese Tätigkeiten beendet sind.

5.2    Schalthandlungen

5.2.1   Schalthandlungen dienen dazu, den Schaltzustand von elektrischen 
Anlagen zu ändern. Es werden zwei Arten von Schalthandlungen unterschieden:
   – Schalthandlungen zur Änderung des elektrischen Zustands einer An- 
   lage, zum Bedienen von Betriebsmitteln, Ein- und Ausschalten, Starten  
   und Stillsetzen von Betriebsmitteln mit Einrichtungen, deren bestimm- 
   ungsgemäßer Gebrauch gefahrlos ist;
   – Ausschalten oder Wiedereinschalten von Anlagen im Zusammenhang  
   mit der Durchführung von Arbeiten.
Schalthandlungen dürfen vor Ort oder durch Fernsteuerung durchgeführt werden.
5.2.2   Freischalten vor oder Wiedereinschalten nach Arbeiten im spannungs-
freien Zustand muss durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene 
Personen durchgeführt werden, wie in 6.2 festgelegt.
5.2.3   Für die Bereitstellung von Einrichtungen zur Unterbrechung der Strom-
versorgung von Anlagen und Betriebsmitteln im Notfall sind nationale oder 
betriebliche Vorschriften zu beachten.
5.2.4   Schalthandlungen bei Notfällen dürfen in der Elektrizitätsversorgung nur 
von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchge-
führt  werden.
5.2.5   Wenn ein Erdschluss in einer elektrischen Anlage über 1 kV nicht ausge-
schaltet wird, ist die Erdschlussstelle zu ermitteln, und es sind geeignete Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz von Personen zu treffen.

ANMERKUNG Diese Sicherheitsmaßnahmen sind abhängig von der Art und 
Auslegung der elektrischen Anlage.

5.2.101  In Anlagen, deren Aufbau keinen Schutz für Personen gegen 
Auswirkungen von Störlichtbögen gewährt, dürfen nur Personen zugegen sein, die 
mit der Schalthandlung zu tun haben.
Der Schutz der schaltenden Person muss durch geeignete Maßnahmen, z. B. persön-
liche Schutzausrüstung, sichergestellt sein. 

5.3    Erhalten des ordnungsgemäßen Zustandes

5.3.101  Allgemeines
Eine elektrische Anlage ist gemäß dieser Norm in ordnungsgemäßem Zustand, 
wenn sie
 •   zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den Errichtungsnormen entsprochen hat und  
 bei der wiederkehrenden Prüfung keine sicherheitsrelevanten Mängel fest- 
 gestellt werden. Dazu gehört auch, dass bei zwischenzeitlich geänderten  
 Umgebungs- und Betriebsbedingungen entsprechende Anpassungen 
  vorgenommen wurden,
oder
 •   bei der Wiederholungsprüfung den aktuellen Errichtungsnormen entspricht.

ANMERKUNG Ein sicherheitsrelevanter Mangel kann sich unter anderem auf Grund 
von Alterung, Abnutzung, Betriebs- und Umgebungsbedingungen der Betriebs-
mittel ergeben.

5.3.1   Messen

5.3.1.1   In dieser Norm umfasst Messen alle Tätigkeiten zur Ermittlung 
physikalischer Daten in elektrischen Anlagen. Messungen dürfen nur von 
Elektrofachkräften, elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder von Laien unter 
direkter Beaufsichtigung oder unter Aufsichtsführung durch eine Elektrofachkraft 
ausgeführt werden.
5.3.1.2   Für Messungen in elektrischen Anlagen müssen geeignete und 
sichere Messgeräte verwendet werden. Diese Messgeräte müssen vor und, soweit 
erforderlich, nach der Benutzung geprüft werden.
Bezüglich der Leistungsmerkmale und Sicherheit von Mess- und Überwachungs-
geräten siehe Abschnitt 5.3.3.101.3.2
5.3.1.3   Wenn beim Messen die Gefahr der direkten Berührung unter 
Spannung stehender Teile besteht, müssen persönliche Schutzausrüstungen ver-
wendet werden und Vorkehrungen gegen elektrischen Schlag und die Auswir-
kungen von Kurzschluss und Störlichtbögen getroffen werden.
5.3.1.4   Sofern erforderlich, müssen die Festlegungen für Arbeiten im 
spannungsfreien Zustand (6.2), Arbeiten unter Spannung (6.3) oder Arbeiten in der 
Nähe unter Spannung stehender Teile (6.4) angewendet werden.

5.3.2   Erproben

5.3.2.1   Erproben dient der Feststellung der Funktionsfähigkeit oder des 
elektrischen, mechanischen oder thermischen Zustandes einer elektrischen 
Anlage. Erproben schließt auch die Überprüfung der Wirksamkeit von z. B. elektri-
schen Schutzeinrichtungen und Sicherheitsstromkreisen ein. Erproben kann 
Messungen einschließen, die nach 5.3.1 durchzuführen sind. Erprobungen dürfen 
nur von Elektrofachkräften, elektrotechnisch unterwiesenen Personen oder von 
Laien unter Aufsichtsführung oder unter direkter Beaufsichtigung durch eine 
Elektrofachkraft ausgeführt werden.
5.3.2.2   Bei Erprobungen, die im spannungsfreien Zustand durchgeführt 
werden sollen, sind die Festlegungen für das Arbeiten im spannungsfreien Zustand 
einzuhalten. Sofern es erforderlich ist, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen zu 
öffnen oder zu entfernen, müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen wer-
den, die Personen vor elektrischem Schlag schützen und die verhindern, dass die 
Anlage von irgendeiner Einspeisung unter Spannung gesetzt wird.
5.3.2.3   Wenn beim Erproben die Einspeisung aus dem normalen Netz 
erfolgt, sind die einschlägigen Festlegungen von 6.1, 6.3 und 6.4 anzuwenden.
5.3.2.4   Wenn beim Erproben eine externe Spannungsquelle verwendet 
wird, ist sicherzustellen, dass:
    – die Anlage von jeder möglichen Einspeisung freigeschaltet ist 
     (siehe 6.2.2);
    – die Anlage nicht von einer anderen Einspeisung unter Spannung 
     gesetzt werden kann;
    – während der Erprobung Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrische 
     Gefährdungen für alle anwesenden Personen wirksam sind;
    – die Trennstellen ausreichend isoliert sind für das gleichzeitige 
     Anstehen der Prüfspannung auf der einen und der Betriebs-
     spannung auf der anderen Seite.
5.3.2.5   Spezielle Erprobungen, z. B. in Hochspannungs-Versuchsanlagen, 
bei denen die Gefahr direkten Berührens unter Spannung stehender Teile besteht, 
müssen von Elektrofachkräften mit Zusatzausbildung durchgeführt werden. Je 
nach Erfordernis müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen nach DIN EN 50191 (VDE 
0104) und nach Abschnitt 6 der vorliegenden Norm getroffen werden.

5.3.3    Prüfen

5.3.3.1   Der Zweck von Prüfungen ist der Nachweis, dass eine elektrische 
Anlage den Sicherheitsvorschriften und den Errichtungsnormen entspricht; die 
Prüfungen können den Nachweis der korrekten Funktion der Anlage einschließen. 
Sowohl neue Anlagen als auch bestehende Anlagen nach Änderungen und 
Erweiterungen müssen vor ihrer Inbetriebnahme einer Prüfung unterzogen werden. 
Elektrische Anlagen müssen in geeigneten Zeitabständen geprüft werden. 
Wiederkehrende Prüfungen sollen Mängel aufdecken, die nach der Inbetriebnahme 
aufgetreten sind und den Betrieb behindern oder Gefährdungen hervorrufen 
können.
5.3.3.2   Prüfungen können folgende Schritte umfassen:
    – Besichtigen,
    – Messen und/oder Erproben entsprechend den Anforderungen in 
     5.3.1 und 5.3.2.
5.3.3.3   Prüfungen müssen unter Bezugnahme auf die erforderlichen 
Schaltpläne (siehe 4.7) und technischen Unterlagen durchgeführt werden.
5.3.3.4   Mängel, die eine unmittelbare Gefahr bilden, müssen unverzüglich 
behoben oder fehlerhafte Teile außer Betrieb genommen und gegen Wieder-
einschalten gesichert werden.
5.3.3.5   Prüfungen müssen von Elektrofachkräften durchgeführt werden, 
die Kenntnisse durch Prüfung vergleichbarer Anlagen haben. Die Prüfungen 
müssen mit geeigneter Ausrüstung und so durchgeführt werden, dass Gefahren 
vermieden werden, wobei erforderlichenfalls Einschränkungen durch blanke unter 
Spannung stehende Teile zu berücksichtigen sind.
5.3.3.6   Das Prüfungsergebnis muss aufgezeichnet werden. Falls 
erforderlich sind entsprechende Maßnahmen zur Mängelbeseitigung zu treffen, 
und die Ergebnisse sind in Übereinstimmung mit nationalen und betrieblichen 
Anforderungen aufzuzeichnen.

5.3.3.101 Wiederkehrende Prüfungen

ANMERKUNG Die aus HD 60364-6:2016 und seiner Änderung A11:2017, 
Abschnitt 6.5 (modifizierte Übernahme von IEC 60364-6:2016) resultierenden 
Anforderungen sind im nachfolgenden Text in eckigen Klammern mit der entspre-
chenden Abschnittsnummer gekennzeichnet.

5.3.3.101.0 Allgemeines  [6.5.1.1]
5.3.3.101.0.1 Vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen müssen für jede elek-
trische Anlage nach 5.3.3.101.0.2 bis 5.3.3.101.0.6 durchgeführt werden.
ANMERKUNG Nach 5.3.3.1 müssen elektrische Anlagen in geeigneten Zeit-
abständen wiederkehrend geprüft werden.
In 5.3.3.101.1 bis 5.3.3.101.4 sind Prüfvorgänge enthalten, die üblicherweise im 
Rahmen wiederkehrender Prüfungen ausgeführt werden.
Der Umfang wiederkehrender Prüfungen nach 5.3.3.1 darf je nach Bedarf und nach 
den Betriebsverhältnissen auf Stichproben sowohl in Bezug auf den örtlichen 
Bereich (Anlagenteile) als auch auf die durchzuführenden Maßnahmen beschränkt 
werden, soweit dadurch eine Beurteilung des ordnungsgemäßen Zustandes 
möglich ist.  [6.5.1.1]
Berichte und Empfehlungen von vorhergehenden wiederkehrenden Prüfungen 
müssen berücksichtigt werden.
Wenn keine früheren Prüfberichte verfügbar sind, ist eine Vorabuntersuchung 
notwendig.  [6.5.1.2]
5.3.3.101.0.2 Die wiederkehrende Prüfung, muss möglichst ohne Demontage 
oder soweit erforderlich mit Teildemontage durchgeführt werden, unter Anwen-
dung der Abschnitte 5.3.3.101.1 bis 5.3.3.101.4, ergänzt durch geeignete Erpro-
bungen und Messungen nach DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600), Abschnitt 6.4, 
um Folgendes zu erreichen:
   a) Sicherheit von Personen und Nutztieren vor den Wirkungen des 

elektrischen Schlags und vor Verbrennungen,
   b) Schutz gegen Sachschäden durch Brand und Wärme, die durch Fehler in 

der elektrischen Anlage entstehen,
   c) Bestätigung, dass die nach DIN VDE 0100 410 (VDE 0100 410) 

geforderten Bemessungen und Einstellungen, z. B. der Abschaltzeiten, 
der Schutzeinrichtungen eingehalten sind,

   d) Bestätigung der Bemessung und Einstellung von Überwachungs-
einrichtungen, z. B. Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs), 
Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs),

   e) Bestätigung, dass die Sicherheit der Anlage nicht durch etwaige 
Beschädigungen oder Verschleiß beeinträchtigt ist,

   f) Erkennen von Abweichungen zu den Anforderungen der relevanten Teile 
der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) und von Fehlern in der 
Anlage, aus denen sich eine Gefahr ergeben kann.

Wenn ein Stromkreis durch ein Differenzstrom-Überwachungsgerät nach DIN EN 
62020 (VDE 0663) oder eine Isolationsüberwachungseinrichtung nach DIN EN 
61557 8 (VDE 0413-8) ständig überwacht wird und diese Überwachungs-
einrichtung einwandfrei funktionieren, kann auf die Messung des Isolationswider-
stands verzichtet werden.
Die einwandfreie Funktion der Differenzstrom-Überwachungsgeräte oder Isola-
tionsüberwachungseinrichtungen muss geprüft werden. Dies kann z. B. durch Betä-
tigen der Prüftaste erfolgen.

ANMERKUNG 1 Bestehende Anlagen können in Übereinstimmung mit früheren 
Ausgaben der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) oder anderen Errichtungsnormen 
geplant und errichtet worden sein, die zur Zeit der Planung und Errichtung 
anzuwenden waren. Dieses bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Anlagen 
unsicher sind.
ANMERKUNG 2  Die Prüfung der Einhaltung der Abschaltzeiten für den Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall nach DIN VDE 0100-410                   
(VDE 0100-410) sollte in Stromkreisen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), 
wenn technisch möglich, mit einem Prüfstrom der dem 5-fachen Bemessungs-
differenzstrom der jeweiligen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) entspricht.

5.3.3.101.0.3 Sind in besonderen Fällen Messungen an oder in elektrischen 
Anlagen mit technisch oder wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht 
durchführbar, z. B. bei ausgedehnten Erdungsanlagen, großen Leiterquerschnitten, 
vermaschten Netzen, so ist auf andere Weise nachzuweisen, dass die zu 
ermittelnden Werte eingehalten werden, z. B. durch Berechnung mit Hilfe von 
Netzmodellen.  [6.5.2.2]
5.3.3.101.0.4 Für elektrische Anlagen, die im normalen Betrieb einem wirksamen 
Managementsystem zur vorbeugenden Instandhaltung unterliegen, können die 
wiederkehrenden Prüfungen ersetzt werden durch ein angemessenes System aus 
einer ständigen Überwachung verbunden mit einer kontinuierlichen Instandhaltung 
durch Elektrofachkräfte.  [6.5.1.3]
5.3.3.101.0.5 Es sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass 
durch die wiederkehrende Prüfung, selbst bei Fehlern im Stromkreis, keine Gefahr 
für Personen oder Nutztiere entsteht und sowohl keine Sachschäden als auch keine 
Schäden an elektrischen Betriebsmitteln hervorgerufen werden.  [6.5.1.5]
5.3.3.101.0.6 Die Prüfung muss von einer Elektrofachkraft mit Prüferfahrung 
durchgeführt werden.

5.3.3.101.1 Wiederkehrende Prüfung durch Besichtigen

5.3.3.101.1.1 Durch Besichtigen feststellen, ob elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel äußerlich erkennbare Schäden oder Mängel aufweisen.
5.3.3.101.1.2 Durch Besichtigen feststellen, ob elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel den äußeren Einflüssen am Verwendungsort standhalten und den in Errich-
tungsnormen enthaltenen Zusatzfestlegungen für Be-triebsstätten, Räume und 
Anlagen besonderer Art noch entsprechen.
5.3.3.101.1.3 Durch Besichtigen feststellen, ob der Schutz gegen direktes 
Berühren aktiver Teile elektrischer Betriebsmittel noch vorhanden ist.
5.3.3.101.1.4 Durch Besichtigen feststellen, ob die Schutzmaßnahmen bei 
indirektem Berühren noch den Errichtungsnormen entsprechen.
a) Bei Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter darauf achten, dass
   – Schutzleiter, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter mindestens den 

geforderten Querschnitt haben,
   – Schutzleiter, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter richtig verlegt 

und noch zuverlässig angeschlossen sind,
   – Schutzleiter und Schutzleiteranschlüsse noch entsprechend den 

Errichtungsnormen gekennzeichnet sind,
   – Schutzleiter und Außenleiter nicht miteinander verbunden oder 

verwechselt sind,
   – Schutzleiter und Neutralleiter nicht verwechselt sind,
   – für Schutzleiter und Neutralleiter die Festlegungen über Kennzeichnung, 

Anschlussstellen und Trennstellen eingehalten sind,
   – die Schutzkontakte der Steckvorrichtungen wirksam sein können,
   – in Schutzleitern und PEN-Leitern keine Überstrom-Schutzeinrichtungen 

vorhanden und PEN-Leiter und Schutzleiter für sich allein nicht schaltbar 
sind,

   – Schutzeinrichtungen, z. B. Überstrom-, Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen, Isolationsüberwachungseinrichtungen, Überspannungsab-
leiter, in der nach den Errichtungsnormen getroffenen Auswahl noch 
vorhanden sind.

b) Bei Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter darauf achten, dass
   – bei Schutzkleinspannung (SELV), Funktionskleinspannung mit sicherer 

Trennung (PELV) und Schutztrennung die Stromquellen, die Leitungen 
und die übrigen Betriebsmittel in der nach den Errichtungsnormen 
getroffenen Auswahl noch vorhanden sind,

   – für Schutzkleinspannung (SELV) oder Funktionskleinspannung mit 
sicherer Trennung (PELV) eingebaute Steckvorrichtungen nicht für 
andere Spannungen verwendet sind,

   – bei Schutzkleinspannungs-Stromkreisen (SELV) aktive Teile weder mit 
Erde noch mit Schutzleitern oder mit aktiven Teilen anderer Stromkreise 
verbunden sind sowie Körper nicht absichtlich mit Erde, mit dem 
Schutzleiter oder mit Körpern anderer Stromkreise verbunden sind,

   – bei Schutztrennung die aktiven Teile des Sekundärstromkreises weder 
mit einem anderen Stromkreis noch mit Erde verbunden und von 
anderen Stromkreisen sicher getrennt sind,

   – bei zwingend vorgeschriebener Schutztrennung nur ein Verbrauchs-
mittel angeschlossen werden kann,

   – bei Schutztrennung mit mehr als einem Verbrauchsmittel die Körper 
durch ungeerdete, isolierte Potentialausgleichsleiter untereinander 
verbunden sind,

   – leitfähige berührbare Teile von schutzisolierten Betriebsmitteln nicht an 
den Schutzleiter angeschlossen sind,

   – bei nichtleitenden Räumen die Körper so angeordnet sind, dass ein 
gleichzeitiges Berühren von zwei Körpern oder von einem Körper und 
einem leitfähigen Teil nicht möglich ist.

5.3.3.101.1.5 Durch Besichtigen feststellen, ob die Überstrom-Schutzein-
richtungen den Leiterquerschnitten entsprechend noch richtig zugeordnet sind.
5.3.3.101.1.6 Durch Besichtigen feststellen, ob für Betriebsmittel erforderliche 
Überspannungs- oder Überstrom-Schutzeinrichtungen noch vorhanden und richtig 
eingestellt sind.
5.3.3.101.1.7 Durch Besichtigen feststellen, ob verbindlich festgelegte 
Schaltpläne, Beschriftungen und dauerhafte Kennzeichnungen der Stromkreise, 
Gebrauchs- oder Betriebsanleitungen noch vorhanden und zutreffend sind.
5.3.3.101.1.8 Besichtigen der Einrichtungen zur Unfallverhütung und Brand-
bekämpfung, z. B. Schutzvorrichtungen, Hilfsmittel, Sicherheitsschilder, Schottung 
von Leitungs- und Kabeldurchführungen, auf Vollständigkeit, Bemessung und 
Auswahl sowie auf Schäden und Mängel.
5.3.3.101.1.9 Durch Besichtigen feststellen, ob die Festlegungen des Herstellers 
eines Betriebsmittels hinsichtlich der Montage noch eingehalten sind, z. B. 
Abstände wärmeerzeugender Betriebsmittel zur brennbaren Umgebung.
5.3.3.101.1.10 Durch Besichtigen des Hauptpotentialausgleichs feststellen, ob
   – die zur Sicherstellung des Potentialausgleichs erforderlichen Leiter 

(Hauptpotentialausgleichsleiter, Hauptschutzleiter, Haupterdungsleiter 
und andere Erdungsleiter),

   – Erder, z. B. Fundamenterder, Blitzschutzerder, Erder von Antennen-
anlagen, Erder von Telefonanlagen,

   – metallene Rohrsysteme, z. B. Gasinnenleitungen, Wasserver-
brauchsleitungen, Abwasserleitungen, Rohre von Heizungs- und 
Klimaanlagen,

   – Metallteile der Gebäudekonstruktion
mit der Potentialausgleichsschiene oder Haupterdungsschiene (-klemme) noch 
verbunden sind und ob die Vorrichtungen zum Abtrennen der Erdungsleiter noch 
zugänglich sind.
5.3.3.101.1.11 Durch Besichtigen des örtlichen zusätzlichen Potentialausgleichs 
feststellen, ob alle gleichzeitig berührbaren Körper, Schutzleiteranschlüsse und alle 
„fremden leitfähigen Teile“ noch einbezogen sind.
5.3.3.101.1.12 Den Zustand von Erdungsanlagen nach DIN EN 50522 (VDE    
0101-2) an einigen Stationen und an einigen ausgewählten Masten eines Netzes 
durch Besichtigen feststellen.

ANMERKUNG Hierfür ist eine Frist von etwa 5 Jahren angemessen. Im 
Allgemeinen genügt es, diese Feststellung durch Aufgraben einzelner Stellen zu 
treffen.

5.3.3.101.2 Wiederkehrende Prüfung durch Erproben
5.3.3.101.2.1 Erproben der Isolationsüberwachungsgeräte, z. B. in ungeerdeten 
Hilfsstromkreisen, im IT System, sowie der RCD- und FU-Schutzeinrichtungen durch 
Betätigen der Prüftaste.
5.3.3.101.2.2 Erproben der Wirksamkeit von Stromkreisen und Betriebsmitteln, 
die der Sicherheit dienen, z. B. Schutzrelais, Not-Ausschaltung, Verriegelungen.
5.3.3.101.2.3 Erproben des Rechtsdrehfeldes bei Drehstrom-Wand- und Kup-
plungssteckdosen. Die Steckbuchsen werden dabei von vorn im Uhrzeigersinn 
betrachtet.
5.3.3.101.2.4 Erproben der Funktionsfähigkeit von erforderlichen Melde- und 
Anzeigeeinrichtungen, z. B. Rückmeldung der Schaltstellungsanzeige an 
ferngesteuerten Schaltern, Meldeleuchten.

5.3.3.101.3 Wiederkehrende Prüfung durch Messen
5.3.3.101.3.1 In Niederspannungsanlagen sind die Werte zu ermitteln, die eine 
Beurteilung des Schutzes unter Fehlerbedingungen ermöglichen. Dazu gehören 
z. B. Schleifenwiderstand, Schutzleiterwiderstand, Auslöse-Fehlerstrom, Ansprech-
wert von Isolationsüberwachungseinrichtungen.

ANMERKUNG Bei der Prüfung von Stromkreisen mit Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCD) muss nach 5.3.3.101.0.2 auch die Einhaltung der Abschaltzeit 
nachgewiesen werden.
Der Nachweis ist unter Anwendung der in DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600) 
angeführten Messverfahren und Grenzwerte zu erbringen.  [6.5.1.3]

5.3.3.101.3.2 Mess- und Überwachungsgeräte sowie Messverfahren müssen die 
Anforderungen der entsprechenden Teile der DIN EN 61557 (VDE 0413) oder DIN 
EN 62020 (VDE 0663) erfüllen. Wenn andere Messgeräte verwendet werden, so 
müssen diese mindestens die gleichen Leistungsmerkmale und die gleiche 
Sicherheit aufweisen.
5.3.3.101.3.3 Messen des Isolationswiderstandes in Anlagen mit Nenn-
spannungen bis  AC 1 000 V, DC 1 500 V.
a) Bei Messungen nach b), c) und d) wird der Isolationswiderstand festgestellt 

zwischen jedem aktiven Leiter (Außen- und Neutralleiter) und Erde oder 
Schutzleiter.

 ANMERKUNG In TN-C- und TN-C-S-Systemen darf die Messung auch gegen den 
PEN-Leiter durchgeführt werden. Für die Messung müssen jedoch die 
Verbindungen zu Neutralleitern aufgetrennt werden.

 Um den Messaufwand zu reduzieren und um Zerstörungen zu vermeiden, dürfen 
für die Messung alle aktiven Leiter miteinander verbunden werden.

 In feuergefährdeten Betriebsstätten und in explosionsgefährdeten Bereichen 
darf von dieser Erleichterung nicht Gebrauch gemacht werden.

b) Sofern die Messungen mit angeschlossenen und eingeschalteten Verbrauchs-
mitteln durchgeführt werden, muss der Isolationswiderstand hinter den 
Überstrom-Schutzeinrichtungen einschließlich der angeschlossenen 
Verbrauchsmittel mindestens 300 Ohm je Volt Nennspannung betragen (siehe 
jedoch d)).

 Wird der vorgeschriebene Wert bei der Messung nicht erreicht, so ist die 
Messung ohne angeschlossene Verbrauchsmittel zu wiederholen (siehe c)).

c) Sofern die Messungen ohne angeschlossene Verbrauchsmittel durchgeführt 
werden, muss der Isolationswiderstand hinter den Überstrom-Schutzein-
richtungen, aber bei geschlossenen Schalteinrichtungen mindestens 1000 Ohm 
je Volt Nennspannung betragen (siehe jedoch d)).

d) Bei Anlagen im Freien sowie in Räumen oder Bereichen, deren Fußböden, 
Wände und Einrichtungen zu Reinigungszwecken abgespritzt werden, muss der 
Isolationswiderstand

 – bei angeschlossenen Verbrauchsmitteln mindestens 150 Ohm je Volt Nenn-
spannung,

 – ohne angeschlossene Verbrauchsmittel mindestens 500 Ohm je Volt Nenn-
spannung

 betragen.
e) Im IT-System ist in allen Fällen ein Isolationswiderstand von 50 Ohm je Volt 

Nennspannung ausreichend.
f) Für Schleifleitungen oder Schleifringkörper, die unter ungünstigen Umge-

bungsbedingungen betrieben wer-den müssen, z. B. Krananlagen im Freien, 
Kokereien, Gießereien, Sinteranlagen, brauchen die unter c) bis e) festgelegten 
Werte nicht eingehalten zu werden, wenn durch andere Maßnahmen, z. B. 
Erdung der nicht aktiven Befestigungsteile der Schleifleitung, Fernhalten 
brennbarer Stoffe von Schleifleitungen, dafür gesorgt ist, dass der Ableitstrom 
nicht zu gefährlichen Berührungsspannungen oder Bränden führt.

g) Messungen des Isolationswiderstandes sind mit Gleichspannung durchzu-
führen. Die Messspannung muss bei Belastung des Messgerätes mit 1 mA 
mindestens gleich der Nennspannung der Anlage sein.

h) Bei Schutzkleinspannung (SELV) und Funktionskleinspannung mit sicherer 
Trennung (PELV) Isolationswiderstand der Leiter gegen Erde messen. 
Messgleichspannung 250 V, Mindest-Isolationswiderstand 0,25 MW.

5.3.3.101.3.4 Bei Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung (FELV) messen, 
ob die Körper ordnungsgemäß mit dem Schutzleiter des Stromkreises mit höherer 
Spannung bzw. mit dem Potentialausgleichsleiter des zugehörigen Stromkreises 
verbunden sind.

5.3.3.101.4 Wiederkehrende Prüfungen sonstiger Art
5.3.3.101.4.1 Feststellen, ob die vorhandenen Anlagen und Betriebsmittel gege-
benenfalls erhöhten thermischen oder dynamischen Beanspruchungen durch den 
Kurzschlussstrom infolge Änderungen im Leitungsnetz oder in der Anlage noch 
genügen.
5.3.3.101.4.2 In Anlagen mit Nennspannungen über 1 kV feststellen, ob die der 
Planung zugrundeliegenden Bedingungen für die Erdungsspannung bzw. 
Berührungsspannung, z. B. Erdfehlerstrom, nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) noch 
eingehalten sind.
5.3.3.101.4.3 Bei wiederkehrenden Prüfungen muss auch festgestellt werden, ob 
geforderte Anpassungen bei bestehenden elektrischen Anlagen durchgeführt sind.
5.3.3.101.4.4 In weiteren Teilen dieser Norm sind andere oder ergänzende 
wiederkehrende Prüfungen geregelt. Festlegungen für wiederkehrende Prüfungen 
sind auch in anderen Normen enthalten, z. B. in Normen für Krankenhäuser, Bauten 
für Menschenansammlungen, Batterieanlagen.

5.3.3.101.5 Prüfbericht für die wiederkehrende Prüfung  [6.5.3.1]
5.3.3.101.5.1 Nach Abschluss der wiederkehrenden Prüfung einer bestehenden 
Anlage muss ein Zustandsbericht der elektrischen Anlage erstellt werden.  [6.5.3.2]
5.3.3.101.5.2  Der Bericht muss Folgendes beinhalten:
 – Einzelheiten der Anlagenteile, die besichtigt wurden;
 – alle Einschränkungen bei der Besichtigung und beim Erproben und Messen, 

einschließlich der Gründe dafür;
 – alle Schäden, Verschleiß, Fehler oder Beeinträchtigungen der Sicherheit;
 – jede Nichtübereinstimmung mit den Anforderungen der Normen der Reihe 

DIN VDE 0100 (VDE 0100), oder anderer zutreffender Errichtungsnormen,     
z. B. der Normenreihen VDE 0101 oder VDE 0113, die zu einer Gefährdung 
führen kann;

 – Auflistung der Besichtigung;

 – Auflistung der Ergebnisse der Erprobungen und Messungen gemäß der 
Abschnitte 5.3.3.101.1 bis 5.3.3.101.4, ergänzt durch relevante Prüfungen wie 
in DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600), 6.4.3 angegeben.

ANMERKUNG Der Nationale Anhang NA enthält deutsche normative Festle-
gungen zum Mindestinhalt eines Prüfberichts.  [6.5.3.3]

5.3.3.101.5.3 Der Prüfbericht der wiederkehrenden Prüfung darf Empfehlungen 
für Reparaturen und Verbesserungen enthalten, wie z. B. das Anpassen der Anlage 
an den Stand der aktuell gültigen Norm, soweit dieses angemessen ist.  [6.5.3.4]
5.3.3.101.5.4 Der Prüfbericht muss eine Empfehlung für die Frist bis zur nächsten 
wiederkehrenden Prüfung enthalten.   [6.5.3.6]
5.3.3.101.5.5 Der Prüfbericht der wiederkehrenden Prüfung muss von der Person, 
die für die Durchführung der Prüfung verantwortlich ist, oder von einer von ihr 
autorisierten Person erstellt werden und an die Person, die den Auftrag für die 
Prüfung erteilt hat, übergeben werden.

ANMERKUNG 1  Die Anhänge E, F und G aus HD 60364-6:2016 und A11:2017, 
werden in dieser Norm durch den nationalen Anhang NA ersetzt  [6.5.3.5]
5.3.3.101.5.6 Die Prüfberichte müssen von einer oder mehreren Elektrofach-
kräften mit Prüferfahrung zusammengestellt und unterschrieben oder in anderer 
Form bestätigt werden.  [6.5.1.4]
5.3.3.101.5.7 Die Einzelheiten zu jedem Schaden, Verschlechterung, Fehler und 
gefährliche Zustände müssen im Prüfprotokoll festgehalten werden.

5.3.3.101.6 Häufigkeit der wiederkehrenden Prüfung  [6.5.2.1]
Die Häufigkeit der wiederkehrenden Prüfung einer Anlage muss, unter Berück-
sichtigung von Art der Anlage und Betriebsmittel, Verwendung und Betrieb der 
Anlage, Häufigkeit und Qualität der Anlagenwartung und der äußeren Einflüsse, 
denen die Anlage ausgesetzt ist, bestimmt werden.
Die maximale Zeitspanne zwischen wiederkehrenden Prüfungen kann durch gesetz-
liche oder andere nationale Bestimmungen festgelegt sein.
Die Zeitspanne darf einige Jahre betragen z. B. vier Jahre, außer für folgende 
Anlagen, wo ein höheres Risiko bestehen kann und deshalb kürzere Zeitperioden 
nötig sein können:
 – Arbeitsstätten oder Räume, wo aufgrund der Alterung besondere Risiken in 

Bezug auf elektrischen Schlag, Brand oder Explosion bestehen;
 – Arbeitsstätten oder Räume, wo Hochspannungs- und Niederspannungs-

anlagen vorhanden sind;
 – kommunale Einrichtungen;
 – Baustellen;
 – Anlagen für Sicherheitszwecke (z. B. Notbeleuchtungsanlagen).
Für Wohnungen können längere Zeitspannen (z. B. zehn Jahre) geeignet sein. Bei 
einem Wechsel der Bewohner ist eine Prüfung der elektrischen Anlage dringend 
empfohlen.
Die Ergebnisse und Empfehlungen früherer Prüfberichte müssen, soweit sie 
verfügbar sind, berücksichtigt werden.

6      Arbeitsmethoden

6.1     Allgemeines
6.1.1    Allgemeine Anforderungen
Vor jeder vorgesehenen Arbeit ist eine Planung einschließlich der Einschätzung der 
Gefährdungen durchzuführen, und es sind die notwendigen Schutzmaßnahmen 
umzusetzen (siehe 4.1).
Nur der Anlagenverantwortliche darf die Durchführungserlaubnis zur Ausführung 
der geplanten Arbeit erteilen und zurücknehmen. Diese Durchführungserlaubnis 
muss im Falle einer Unterbrechung der Arbeiten, mit Ausnahme von kurzen Pausen, 
bei denen die Arbeitsstelle nicht verlassen wird, erneut erteilt werden.
Grundsätzlich sind vor Aufnahme der Arbeit Festlegungen zu treffen, nach welchem 
Ablauf im Falle einer Unterbrechung die Arbeit wieder aufgenommen werden darf. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn von der Arbeitsstelle aus keine Erdungs- und 
Kurzschließvorrichtung sichtbar ist.
Darüber hinaus hat sich der Arbeitsverantwortliche vor Wiederaufnahme der Arbeit 
vom Fortbestand der getroffenen Schutzmaßnahmen zu überzeugen. Kann er 
dieses nicht beurteilen, muss er die Unterstützung des Anlagenverantwortlichen 
anfordern. Daher muss bei der Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen auf 
die getroffenen Schutzmaßnahmen hingewiesen werden.
Vor Beginn der Arbeit sollte der Arbeitsverantwortliche zur Unterstützung des 
Anlagenverantwortlichen die Art, den Ort und die Auswirkungen der vorgesehenen 
Arbeit auf die Anlage melden. Vorzugsweise erfolgt diese Meldung schriftlich, 
insbesondere bei komplexen Arbeiten.
Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen muss entweder der Anlagen-
verantwortliche oder der Arbeitsverantwortliche sicherstellen, dass vor Beginn und 
bei Beendigung von Arbeiten die ausführenden Personen aufgabenbezogen 
unterwiesen werden.
Es wird zwischen drei Arbeitsmethoden unterschieden: Arbeiten im spannungs-
freien Zustand (siehe 6.2), Arbeiten unter Spannung (siehe 6.3), Arbeiten in der 
Nähe unter Spannung stehender Teile (siehe 6.4). 
Alle drei Methoden setzen wirksame Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag 
sowie gegen Auswirkungen von Kurzschluss und Störlichtbögen voraus. Für 
weitergehende Informationen zum Schutz gegen Lichtbogenauswirkung siehe B.6.
Beim Arbeiten an Stromkreisen mit DC-Energiequellen, die aufgrund ihres Aufbaues 
nicht abgeschaltet werden können, z. B. Photovoltaikanlagen, Batterieanlagen, 
kommt dem stromfreien Zustand zum Schutz gegen Lichtbogenauswirkung 
besondere Bedeutung zu. In der Regel werden zum sicheren Arbeiten an diesen 
Stromkreisen Kombinationen der drei genannten Arbeitsmethoden angewendet.
Wenn die Anforderungen von 6.2 (Arbeiten im spannungsfreien Zustand) oder 6.4 
(Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile) nicht vollständig erfüllt 
werden können, sind die Festlegungen von 6.3 (Arbeiten unter Spannung) 
anzuwenden.
Bei Arbeiten muss der erforderliche Isolationspegel sichergestellt werden, z. B. 
durch Einbringen festen Isoliermaterials oder Einhalten eines ausreichenden 
Abstandes in Luft (siehe 6.3 und 6.4). 
6.1.2    Anforderungen bei Beeinflussungsspannungen
Leiter oder leitfähige Teile in der Nähe unter Spannung stehender Teile können 
elektrisch beeinflusst werden. Ergänzend zu den nachfolgenden Festlegungen in 
6.2 und 6.4 sind beim Arbeiten an elektrischen Systemen unter 
Beeinflussungsspannung besondere Sicherheitsmaßnahmen zu treffen (dies gilt 
besonders für Freileitungen):
  – durch abschnittsweise Erdung in angemessenen Abständen, so dass die  
  Beeinflussungsspannung gegen Erde auf ungefährliche Werte abgebaut 
   wird;
  – durch Potentialausgleichsmaßnahmen an der Arbeitsstelle, um zu verhin-
   dern, dass Arbeitende in eine Induktionsschleife geraten können.
6.1.3    Anforderungen zu Wetterbedingungen
Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen, z. B. bei Blitz, starken Regenfällen, 
Nebel, heftigem Wind usw., sind Einschränkungen hinsichtlich der Aufnahme 
und/oder Fortführung von Arbeiten anzuwenden.
Wenn Blitz oder Donner wahrgenommen wird oder ein Gewitter aufzieht, sind 
Arbeiten an Freileitungen bzw. Anlagenteilen oder Betriebsmitteln, die unmittelbar 
mit Freileitungen verbunden sind, sofort einzustellen, wenn dies zur Abwendung 
von Gefahren erforderlich ist, und der Anlagenverantwortliche ist zu benachrichti-
gen.
Bei unzureichender Sicht an der Arbeitsstelle dürfen Arbeiten nicht begonnen 
werden, und alle laufenden Arbeiten müssen nach Sicherung der Arbeitsstelle 
unterbrochen werden.

6.2    Arbeiten im spannungsfreien Zustand

6.2.1    Allgemeines
Dieser Abschnitt behandelt die wesentlichen Anforderungen („die fünf 
Sicherheitsregeln“) zum Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien 
Zustandes an der Arbeitsstelle für die Dauer der Arbeit. Dies erfordert die eindeutige 
Festlegung des Arbeitsbereichs. Nachdem die betroffenen Anlagenteile festgelegt 
sind, müssen die folgenden fünf wesentlichen Anforderungen in der angegebenen 
Reihenfolge eingehalten werden, sofern es nicht wichtige Gründe gibt, davon 
abzuweichen:
  – Freischalten;
  – gegen Wiedereinschalten sichern;
  – Spannungsfreiheit feststellen;
  – Erden und Kurzschließen;
  – benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
Jeder Arbeitsverantwortliche erhält nur vom Anlagenverantwortlichen die 
Durchführungserlaubnis. Alle an der Arbeit beteiligten Personen müssen 
Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen sein oder unter 
Aufsichtsführung einer solchen Person stehen.
6.2.1.101  Hat der Arbeitsverantwortliche eine oder mehrere Sicherheits-
regeln nicht selbst durchgeführt, so muss er sich deren Durchführung vom Anlagen-
verantwortlichen bestätigen lassen.

6.2.2    Freischalten
Der Teil der Anlage, an dem gearbeitet werden soll, muss von allen Einspeisungen 
freigeschaltet sein. Die Freischaltung ist durch Trennstrecken in der Luft oder 
gleichwertige Isolation herzustellen, so dass sichergestellt ist, dass kein Überschlag 
erfolgt.
Werden Trennstrecken nicht durch Schaltgeräte realisiert, sondern durch 
Abtrennen eines Anlagenteils, z. B. Öffnen von Trennlaschen oder Seilschlaufen, 
muss die Luftstrecke mindestens den 1,25-fachen Wert des Abstandes DL nach 
Tabelle 101 haben.

6.2.3    Gegen Wiedereinschalten sichern
Alle Schaltgeräte, mit denen die Arbeitsstelle unter Spannung gesetzt werden kann, 
müssen gegen Wiedereinschalten gesichert werden, vorzugsweise durch Sperren 
des Betätigungsmechanismus. 
Wenn keine Sperreinrichtungen vorhanden sind, müssen in der Praxis bewährte 
gleichwertige Maßnahmen getroffen werden, um gegen Wiedereinschalten zu 
sichern. Wenn für die Betätigung der Schaltgeräte Hilfsenergie erforderlich ist, muss 
diese unwirksam gemacht werden. Um unbefugte Eingriffe zu vermeiden, müssen 
entsprechende Hinweise, z. B. Warnschilder, angebracht werden. Wird durch 
Fernsteuerung gegen Wiedereinschalten gesichert, muss die Betätigung der Schalt-
geräte vor Ort ebenfalls unterbunden werden. Alle Übertragungs- und 
Verriegelungssysteme, die für diesen Zweck verwendet werden, müssen 
zuverlässig sein.
Teile der Anlage, die nach dem Freischalten und nach dem gegen Wieder-
einschalten Sichern noch unter Spannung stehen, z. B. Kondensatoren und Kabel, 
müssen mit geeigneten Betriebsmitteln entladen werden.
Werden Sicherungseinsätze oder einschraubbare Leitungsschutzschalter zum 
Freischalten benutzt, so müssen diese herausgenommen werden und sicher ver-
wahrt oder durch Schraubkappen oder Blindeinsätze ersetzt werden, die nur mit 
besonderem Werkzeug, z. B. Schlüssel, entfernt werden können.

6.2.4   Spannungsfreiheit feststellen

6.2.4.1    Allgemeines
Vor dem Feststellen der Spannungsfreiheit ist sicherzustellen, dass der ausgewählte 
Spannungsprüfer für die zu erwartende Betriebsspannung, Frequenz und 
Umgebungsbedingungen geeignet ist. Bei Spannungsprüfer für Hochspannung ist 
darauf zu achten, dass diese wiederkehrend geprüft wurden. Bei der Verwendung 
eines Kontaktspannungsprüfers sind blanke Teile zu kontaktieren.
Bei Gleichspannung werden üblicherweise resistive Spannungsprüfer in Anlehnung 
an die Norm für Wechselspannungsprüfer DIN EN 61243-2 (VDE 0682-412) 
eingesetzt. Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 (VDE 0682-402) können bei 
Niederspannungsgleichspannungen eingesetzt werden. Generell ist dabei die 
Polarität in Abhängigkeit der Bauform des DC-Spannungsprüfers besonders zu 
beachten.
Dass die Betriebsspannung abgeschaltet ist, muss an oder so nahe wie möglich an 
der Arbeitsstelle allpolig/ in jedem Außenleiter mit einem Spannungsprüfer 
festgestellt werden. Dieser Zustand muss für alle abgeschalteten Teile der Anlage 
entsprechend den betrieblichen Anweisungen festgestellt werden. Dazu gehört 
zum Beispiel die Verwendung von Spannungsprüfern, fest eingebauten 
Spannungsprüfsystemen und/oder ortsveränderlichen Spannungsprüfsystemen. 
Diese Spannungsprüfer und ortsveränderliche Spannungsprüfsysteme müssen 
mindestens unmittelbar vor und nach Möglichkeit auch nach Gebrauch überprüft 
werden.
Wenn freigeschaltete Kabel an der Arbeitsstelle nicht eindeutig ermittelt werden 
können, sind stattdessen andere bewährte Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Dazu 
kann zum Beispiel die Anwendung geeigneter Kabelschneid- oder Kabelbeschuss-
geräte gehören.
Vor jeder Arbeit muss die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Hierzu verwendete 
Spannungsprüfer und Spannungsprüfsysteme müssen den jeweiligen Normen DIN 
EN 61243-1 (VDE 0682-411), DIN EN 61243-2 (VDE 0682-412), DIN EN 61243-3 
(VDE 0682-401) und DIN EN 61243-5 (VDE 0682-415) entsprechen.
Spannungsprüfer und Phasenvergleicher, die nach Normenreihe DIN VDE 0681 
(VDE 0681) hergestellt wurden, dürfen weiterhin verwendet werden.
Falls zu irgendeinem Zeitpunkt die Arbeit unterbrochen wird oder die Mitarbeiter die 
Arbeitsstelle verlassen und sie dadurch die Anlage nicht ununterbrochen 
überwachen können, muss die Spannungsfreiheit vor Wiederaufnahme der Arbeit 
festgestellt werden. Dies gilt nicht, wenn die Maßnahmen Erden und Kurzschließen 
nach 6.2.5 an der Arbeitsstelle bereits vollständig durchgeführt sind.
6.2.4.1.101  Die Spannungsfreiheit darf nur durch eine Elektrofachkraft oder 
durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person festgestellt werden.
6.2.4.1.102  Wenn nach 6.2.5.3.102 geerdet und kurzgeschlossen wird, ist zuvor 
die Spannungsfreiheit zusätzlich an allen Ausschaltstellen allpolig festzustellen.
6.2.4.1.103  In Anlagen mit Kondensatoren sind vor dem Feststellen der 
Spannungsfreiheit die Entladezeiten abzuwarten. Diese werden vom Hersteller 
angegeben und sind betrieblich festzulegen sowie gegebenenfalls kenntlich zu 
machen. Für stationäre Kondensatorbatterien können Entladezeiten auch aus den 
Normen der Reihe VDE 0560 entnommen werden.
6.2.4.1.104  Die Spannungsfreiheit der freigeschalteten Anlagenteile kann auch 
mit fest eingebauten Messgeräten, Signallampen oder anderen geeigneten 
Vorrichtungen festgestellt werden, wenn beim Ausschalten der Betriebsspannung 
die Veränderung der Anzeige beobachtet wird.
6.2.4.1.105  Bei Kabeln und isolierten Leitungen sowie deren Zubehörteilen darf, 
nachdem an den Ausschaltstellen die Spannungsfreiheit festgestellt worden ist, 
vom Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle abgesehen werden, 
wenn
  – das Kabel oder die isolierte Leitung von der Ausschaltstelle bis zur Arbeits- 
  stelle eindeutig verfolgt werden kann oder
  – das Kabel oder die isolierte Leitung eindeutig ermittelt ist und eine 
   Verwechslung mit anderen Kabeln oder isolierten Leitungen eindeutig 
   ausgeschlossen werden kann.
6.2.4.1.106  Wird zum Feststellen der Spannungsfreiheit ein Kabelschneidgerät 
oder Kabelbeschussgerät eingesetzt, besteht im ungünstigsten Fall die Gefahr, dass 
nach dem Schneiden oder Schießen Spannung ansteht. Dies muss durch geeignete 
technische Einrichtungen oder organisatorische Maßnahmen, z. B. Rückfrage bei 
der netzführenden Stelle, festgestellt werden.

6.2.4.2   Erdungsschalter
Wenn zum Feststellen der Spannungsfreiheit Erdungsschalter verwendet werden, 
müssen diese geeignet sein, Kurzschlussströme einzuschalten und zu führen. Bei 
Fernsteuerung muss die Schaltstellung des Erdungsschalters vom Fernsteuerungs-
system zuverlässig übertragen werden.
Wenn vor Ort geschaltet wird und die Funktion des Erdungsschalters visuell über-
wacht werden kann, ist die Funktion allpolig / für alle Außenleiter zu überprüfen.
Erdungsschalter für Hochspannung müssen den jeweiligen Normen DIN EN 62271-
1 (VDE 0671-1) und DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) entsprechen. 

6.2.5   Erden und Kurzschließen

6.2.5.1   Allgemeines
In Hochspannungsanlagen und bestimmten Niederspannungsanlagen (siehe 
6.2.5.2) müssen alle Teile, an denen gearbeitet werden soll, an der Arbeitsstelle 
geerdet und kurzgeschlossen werden. Die Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen 
müssen zuerst mit der Erdungsanlage verbunden und dann an die zu erdenden Teile 
angeschlossen werden. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Die Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen müssen nach Möglichkeit von der 
Arbeitsstelle aus sichtbar sein. Andernfalls sind sie so nahe an der Arbeitsstelle wie 
möglich anzubringen.
Müssen während der Arbeit Leiter unterbrochen oder verbunden werden und 
besteht dabei Gefahr durch Potentialunterschiede, dann sind zuvor an der 
Arbeitsstelle geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. Überbrückung und/oder 
Erdung.
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen müssen den jeweiligen Normen DIN EN 
61219 (VDE 0683-200) und DIN EN 61230 (VDE 0683-100) entsprechen.
In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass die Erdungs- und Kurzschließvorricht-
ungen, Kabel und Verbindungen geeignet und für die Kurzschlussbeanspruchung 
am Einbauort ausgelegt sind. 

N1Es muss sichergestellt werden, dass die Erdungs- und Kurzschließmaßnahmen ) 
während der gesamten Dauer der Arbeit wirksam bleiben. Wenn die Erdung und 

N1Kurzschließung ) für die Dauer von Messungen oder Prüfungen entfernt werden 
muss, sind zusätzliche oder andere geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.
Wenn durch ferngesteuerte Erdungsschalter geerdet und kurzgeschlossen wird, 
müssen diese geeignet sein, Kurzschlussströme zu führen. Dabei muss die 
Schaltstellung des Erdungsschalters vom Fernsteuersystem zuverlässig übertragen 
werden.
Wird ein solcher Erdungsschalter mit sichtbaren Schaltkontakten zum Erden und 
Kurzschließen vor Ort betätigt, muss in allen Phasen/Leitern der ordnungsgemäße 
Schaltzustand nach dem Schaltvorgang kontrolliert werden.
6.2.5.1.101  Liegen Kabel und isolierte Leitungen mit durchgehender, allseitig 
geerdeter metallener Umhüllung im Einflussbereich von Wechselstrombahnen oder 
starr geerdeten Hochspannungsnetzen, so ist der Metallmantel an der Arbeitsstelle 

2vor dem Auftrennen durch eine Leitung von mindestens 16 mm  Cu zu überbrücken.
Bei Arbeiten an den Adern solcher Kabel und isolierten Leitungen hat sich der 
Arbeitende gegen die mögliche zu hohe Berührungsspannung, z. B. Beein-
flussungsspannung, zu schützen, wenn nicht durch Berechnen oder Messen fest-
gestellt wird, dass sowohl im Betriebszustand als auch bei Erdkurzschlüssen der 
beeinflussenden Anlage die in Bild 101 angegebenen Berührungsspannungen an 
der Arbeitsstelle nicht überschritten werden. Geeignete Schutzmittel und 
Einrichtungen sind entsprechend 4.6 zu verwenden.

ANMERKUNG Für eine Stromflussdauer beträchtlich länger als 10 s kann als zu-
lässige Berührungsspannung U  ein Wert von AC 80 V verwendet werden (siehe Tp

DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011-11, 5.4.3); zeitlich unbegrenzt eine Spannung 
von AC 50 V (siehe DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410)).

Bild 101 – Höchste zulässige Berührungsspannung U  für AC 50 Hz für Tp

begrenzte Stromflussdauer tF

Wo Metallmantelkabel mit Isoliermuffen oder metallmantellose Kabel verlegt sind, 
braucht nur eine Ausschaltstelle geerdet und kurzgeschlossen zu werden, die 
anderen müssen kurzgeschlossen werden. Zum Herstellen und Aufheben jeder 
dieser Kurzschließungen ist jedoch an dieser Stelle vorübergehend zu erden, wobei 
die Erdungen an anderen Ausschaltstellen während dieser Zeit aufgehoben sein 
müssen. 
6.2.5.1.102  Metallene Konstruktionsteile, z. B. Gerüste, Maste, dürfen zum Erden 
und Kurzschließen mit verwendet werden, wenn sie den Bedingungen in 6.2.5.1 
genügen und ihre mechanische Festigkeit nicht beeinträchtigt wird.
6.2.5.1.103  Bei Erdungs- und Kurzschließseilen darf die Seillänge zwischen je 
zwei Anschließstellen das 1,2-Fache des Abstandes der Anschließstellen nicht 
unterschreiten.
6.2.5.1.104  Beim Parallelschalten von Kurzschließgeräten mit Seilen müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein:
  – gleiche Seillänge;
  – gleiche Seilquerschnitte;
  – gleiche Anschließteile und Anschlussstücke;
  – Einbau der Geräte dicht nebeneinander mit Parallelführung der Seile.
Beim Parallelschalten mehrerer Seile sind für jedes Seil 75 % der zulässigen Strom-
belastbarkeit anzunehmen.
Die Querschnitte parallelgeschalteter Seile dürfen voll belastet werden, wenn 
sichergestellt ist, dass die Kurzschließseile nur einmal mit dem vollen Kurz-
schlussstrom beansprucht werden.
6.2.5.1.105  Leistungskondensatoren dürfen erst nach ausreichender Entladung 
kurzgeschlossen werden. Ausgebaute Leistungskondensatoren müssen kurzge-
schlossen transportiert und gelagert werden.

6.2.5.2   Festlegungen für Kleinspannungs- und Niederspannungsanlagen
In Kleinspannungs- und Niederspannungsanlagen darf vom Erden und Kurz-
schließen abgesehen werden, es sei denn, das Risiko besteht, dass die Anlage unter 
Spannung gesetzt wird, z. B.:
  – bei Freileitungen, die von anderen Leitungen gekreuzt oder elektrisch 
   beeinflusst werden;
  – durch eine Ersatzstromversorgungsanlage;
  – durch dezentrale Erzeugungsanlagen.
Bei Arbeiten an Niederspannungs-Freileitungen, ausgenommen elektrisch isolierter 
Freileitungen, müssen alle Leiter einschließlich des Neutralleiters sowie der Schalt- 
und Steuerdrähte, z. B. für Straßenbeleuchtung, in unmittelbarer Nähe der Arbeits-
stelle geerdet, in jedem Falle aber kurzgeschlossen werden.

6.2.5.3   Festlegungen für Hochspannungsanlagen
Nicht isolierte Freileitungen und blanke Leiter, die in den Bereich der Arbeitsstelle 
hineinführen, sind allseitig und allpolig zu erden und kurzzuschließen; mindestens 
eine Erdungs- und Kurzschließvorrichtung muss von der Arbeitsstelle aus sichtbar 
sein. Dies gilt mit folgenden Ausnahmen:
  – Wenn während der Arbeit kein Leiter unterbrochen wird, genügt eine 
   einzige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung an der Arbeitsstelle;

   – ist keine der Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen innerhalb des 
    Arbeitsbereichs sichtbar, muss eine zusätzliche Erdungs- und 
    Kurzschließvorrichtung, Anzeigevorrichtung oder gleichwertige,   
  eindeutige  Kennzeichnung an der Arbeitsstelle angebracht werden.
Bei Arbeiten an nur einem Leiter einer Freileitung ist das Kurzschließen an der 
Arbeitsstelle nicht erforderlich, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:
   – An allen Ausschaltstellen ist entsprechend 6.2.5.1 geerdet und kurzge- 
   schlossen;
   – der Leiter, an dem gearbeitet wird, und alle leitfähigen Teile innerhalb des 
    Arbeitsbereiches sind mit geeigneten Mitteln oder Vorrichtungen leitend 
    verbunden und geerdet;
   – der geerdete Leiter, die Arbeitsstelle und Personen befinden sich in  
   einem Abstand größer als DL (siehe Bilder 1 und 2) von den übrigen  
   Leitern desselben Stromkreises.
Bei isolierten Freileitungen, Kabeln oder anderen isolierten Leitern muss an einem 
blanken Teil, an allen Ausschaltstellen oder auf allen Seiten der Arbeitsstelle mög-
lichst nahe an der Arbeitsstelle geerdet und kurzgeschlossen werden.
6.2.5.3.101  Die Erdungs- und Kurzschließvorrichtung soll nicht nur von der Arbeits-
stelle aus sichtbar, sondern auch möglichst direkt an der Arbeitsstelle eingebaut sein.
6.2.5.3.102  Außer dem Erden und Kurzschließen an der Arbeitsstelle muss bei 
Freileitungen mit Nennspannungen über 30 kV an jeder Ausschaltstelle, bei 
Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV bis 30 kV mindestens an einer 
Ausschaltstelle geerdet und kurzgeschlossen werden. Bei Mastschaltern darf an 
einem der nächsten Maste geerdet und kurzgeschlossen werden.
6.2.5.3.103  Bei Arbeiten an Kabeln und isolierten Leitungen mit Nennspann-
ungen über 1 kV, z. B. an Endverschlüssen und Muffen, und bei Arbeiten an elektri-
schen Betriebsmitteln mit Nennspannungen über 1 kV, die über Stichkabel oder 
isolierte Stichleitungen angeschlossen sind, z. B. Motoren, darf vom Erden und 
Kurzschließen an der Arbeitsstelle abgesehen werden, jedoch muss an allen 
Ausschaltstellen geerdet und kurzgeschlossen werden. Beim Übergang von Kabel 
auf Freileitung ist bei Kabelarbeiten an der Übergangsstelle zu erden und kurz-
zuschließen. 
6.2.5.3.104  Bei Arbeiten an Transformatoren sind die Ober- und die Unter-
spannungsseite zu erden und kurzzuschließen, auch wenn die Unterspannungsseite 
eine Spannung unter 1 000 V aufweist. Dies gilt sinngemäß bei Mehrwicklern für 
alle herausgeführten Wicklungen.
Bei Arbeiten an Anlagen mit angeflanschten Endverschlüssen oder be-
rührungssicheren Steckgarnituren darf an der dem Transformator nächstgelegenen 
Schaltstelle auf der Ober- und der Unterspannungsseite geerdet und kurz-
geschlossen werden. Das Erden und Kurzschließen der getrennten Steckver-
bindungen ist mit zugehörigen anlagenspezifischen Einrichtungen und Hilfsmitteln 
durchzuführen.
6.2.5.3.105  Ist an allen Ausschaltstellen von elektrischen Anlagen und 
Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV kurzschlussfest geerdet und kurz-
geschlossen, so genügt an der Arbeitsstelle ein Querschnitt der Erdungs- und Kurz-

2schließseile von 25 mm  Cu.
6.2.6    Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken 
     oder abschranken 
Können Anlagenteile in der Nähe der Arbeitsstelle nicht freigeschaltet werden, 
müssen vor Arbeitsbeginn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie beim „Arbeiten 
in der Nähe unter Spannung stehender Teile“ getroffen werden (siehe 6.4).
6.2.7    Freigabe zur Arbeit
Die Durchführungserlaubnis des Anlagenverantwortlichen ist eine notwendige 
Voraussetzung. 
Die Freigabe zur Arbeit darf nur vom Arbeitsverantwortlichen und erst nach 
Durchführung der in 6.2.2 bis 6.2.6 beschriebenen Maßnahmen erteilt werden.
Zur Vermeidung von Missverständnissen sollten für Arbeiten an Hochspannungs-
anlagen Einzelheiten über Freischaltungen und Erdungs- und Kurzschließmaß-
nahmen schriftlich festgelegt werden.

6.2.8    Unterspannungsetzen nach beendeter Arbeit
Nach Beendigung und Überprüfung der Arbeit müssen alle nicht mehr benötigten 
Personen informiert werden, dass die Arbeit fertiggestellt und keine weitere Arbeit 
erlaubt ist. Alle nicht mehr benötigten Personen müssen zurückgezogen werden. 
Alle verwendeten Werkzeuge, Ausrüstungen und Hilfsmittel sind zu entfernen. Erst 
dann darf mit dem Verfahren zum Wiedereinschalten begonnen werden.
Alle Erdungs-, Kurzschließ- und anderen Sicherheitsmaßnahmen an der Arbeits-
stelle müssen aufgehoben werden. 
Anschließend sind, ausgehend von der Arbeitsstelle, alle für die Arbeit getroffenen 
Sicherheitsmaßnahmen außerhalb der Arbeitsstelle aufzuheben; dazu gehört das 
Entfernen der Kurzschließ- und Erdungsmaßnahmen und das Aufheben der 
Sicherung gegen Wiedereinschalten. Alle für die Arbeit verwendeten Schilder sind 
zu entfernen.
Sobald eine der Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben ist, sind die für die Arbeit 
freigeschalteten Anlagenteile als unter Spannung stehend zu betrachten.
Wenn der Arbeitsverantwortliche sich davon überzeugt hat, dass die Arbeitsstelle 
wieder einschaltbereit ist, muss er dem Anlagenverantwortlichen die Beendigung 
der Arbeit und die Einschaltbereitschaft melden.
6.2.8.101   Betriebsmäßig erforderliche Schutzvorrichtungen und Sicherheits-
schilder sind wieder ordnungsgemäß anzubringen.
6.2.8.102  Sind mehrere Arbeitsstellen betroffen, dürfen die Sicherheitsmaß-
nahmen an den Ausschaltstellen erst aufgehoben werden, wenn die Meldungen der 
Einschaltbereitschaft von allen Arbeitsstellen vorliegen.

6.3     Arbeiten unter Spannung

6.3.1    Allgemeines
6.3.1.1   Arbeiten unter Spannung müssen nach deutschen Anforderungen 
und Verfahren ausgeführt werden. Danach sind die Anforderungen in 6.3 
möglicherweise nicht in vollem Umfang anzuwenden auf Arbeiten wie Feststellen 
der Spannungsfreiheit, Anbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, usw.
Als oberster Grundsatz gilt, dass diese Arbeiten nur dann durchgeführt werden 
dürfen, wenn die Sicherheit und der Gesundheitsschutz aller an den Arbeiten 
beteiligten Personen sichergestellt ist.
ANMERKUNG Durch die nationalen Ergänzungen soll der Rahmen für Regelungen 
zur Durchführung der Arbeiten unter Spannung beschrieben werden, der prinzipiell 
auf alle Spannungsebenen anwendbar ist.
Das Arbeiten unter Spannung erfordert besondere technische und organisatorische 
Maßnahmen.
Nur durch Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren und gut ausgebildetes und 
ausgerüstetes Personal kann die sichere Ausführung der Arbeiten erreicht werden.
Arbeiten unter Spannung sind Tätigkeiten wie Verbinden, Montieren, Ein- und 
Ausbauen, Gängigmachen und Fetten, Abdecken oder Reinigen, z. B.
in Niederspannungsanlagen:
  – Montieren einer Abzweigmuffe für einen Hausanschluss, auch mittels 
   Klemmring mit Berührungsschutz;
  – Montage/Demontage von einzelnen Sicherungsleisten und Sicherungs-
   lastschaltleisten in Kabelverteilerschränken;
  – Auswechseln von Zählern und Schaltuhren und das Sperren von 
   Kundenanlagen;
  – Ausklemmen von Einzeladern bei der Fehlereingrenzung in Hilfsstrom-
   kreisen;
  – Überbrücken von Teilstromkreisen;
  – Wartungsarbeiten in Anlagen;
in Hochspannungsanlagen:
  – Austausch von Holzmasten einer Mittelspannungsfreileitung;
  – Auswechseln von Isolatoren an Hochspannungsfreileitungen;
  – Anbringen von Kurzschlussanzeigern oder Vogelschutzeinrichtungen;
  – Wartungsarbeiten in Anlagen.
Besondere technische und organisatorische Maßnahmen nach 6.3.2, 6.3.2.101 bis 
6.3.2.103 sind in der Regel nicht erforderlich bei folgenden Arbeiten:
  – Arbeiten an Anlagen, wenn
   • sowohl die Spannung zwischen den aktiven Teilen als auch die Spannung 
    zwischen aktiven Teilen und Erde nicht höher als 50 V Wechselspannung 
    oder 120 V Gleichspannung ist (SELV oder PELV) oder
   • der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle höchstens 3 mA Wechsel- 
   strom (Effektivwert) oder 12 mA Gleichstrom beträgt oder 
   • die Energie nicht mehr als 350 mJ beträgt oder die Stromkreise nach DIN 
    EN 60079-14 (VDE 0165-1) eigensicher errichtet sind.
  – Heranführen von Spannungsprüfern, Phasenvergleichern und Erdungs- und 
   Kurzschließvorrichtungen.
  – Abklopfen von Raureif mit isolierenden Stangen.
  – Anspritzen unter Spannung stehender Teile bei der Brandbekämpfung. 
   Hierbei ist die DIN VDE 0132 (VDE 0132) zu beachten.
  – Abspritzen von Isolatoren in Freiluftanlagen. Hierbei ist die Normenreihe  
  DIN EN 50186 (VDE 0143) zu beachten.
  – Heranführen von Werkzeugen zum Bewegen leicht gängiger Teile mit Hilfe  
  von Isolierstangen.
  – Anbringen von Isolierplatten und Abschrankungen.
  – Heranführen von Prüf-, Mess- und Justiereinrichtungen sowie Prüfarbeiten  
  zur Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen bei Nennspannungen bis 1 000 V.
  – Herausnehmen oder Einsetzen von nicht gegen direktes Berühren 
   geschützten Sicherungseinsätzen unter Beachtung von 7.4.1.
  – Standardisierte und bestimmungsgemäße Arbeiten in elektrischen 
   Prüfanlagen nach DIN EN 50191 (VDE 0104). 
  – Funktionsprüfungen an Geräten und Schaltungen, Inbetriebnahme und 
   Erprobung.
  – Arbeiten an unter Spannung stehenden Fahrleitungen bis AC 1 000 V/DC 1 
   500 V, wenn die Arbeiten nach DIN VDE 0105-103 (VDE 0105-103)  
  „Zusatzfestlegungen für Bahnen“ durchgeführt werden.
6.3.1.2   Bei Arbeiten unter Spannung berühren Personen mit Körperteilen, 
Werkzeugen, Ausrüstungen oder Hilfsmitteln blanke unter Spannung stehende Teile 
oder dringen in die Gefahrenzone ein.
Empfohlene Werte für den minimalen Abstand D , der die äußere Grenze der L

Gefahrenzone angibt, können Tabelle A.1 entnommen werden.

Für Deutschland ersetzt durch:
6.3.1.2   Bei Arbeiten unter Spannung berühren Personen bewusst mit 
Körperteilen, Werkzeugen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen blanke unter 
Spannung stehende Teile oder dringen in die Gefahrenzone D  ein. In Deutschland L

anzuwendende Werte für den Abstand D  sind in Tabelle 101 festgelegt.L

6.3.1.3   Arbeiten unter Spannung dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
Brand- und Explosionsgefahren ausgeschlossen sind (siehe Abschnitte B.4 und B.5).
6.3.1.4   Es ist für einen festen Standort zu sorgen, bei dem der Arbeitende 
beide Hände frei hat.
6.3.1.5   Arbeitende müssen geeignete persönliche Schutzausrüstung 
benutzen. Sie sollten keine Metallteile wie z. B. Schmuck tragen, wenn dadurch eine 
Gefährdung entstehen kann.
6.3.1.6   Bei Arbeiten unter Spannung sind Schutzmaßnahmen gegen 
elektrischen Schlag und Kurzschluss anzuwenden. Alle unterschiedlichen Poten-
tiale (Spannungen) in der Umgebung der Arbeitsstelle müssen berücksichtigt 
werden.
In Abhängigkeit von der Art der Arbeit dürfen Arbeiten unter Spannung nur von 
Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt 
werden. Beide Personengruppen müssen über eine entsprechende Spezialaus-
bildung verfügen. Für einige bestimmte Arbeiten ist die Spezialausbildung nicht 
erforderlich.
Arbeiten unter Spannung erfordert die Anwendung besonderer Verfahren, wie in 
6.3.4 beschrieben. Es müssen Anweisungen bestehen, wie Werkzeuge, Aus-
rüstungen, Schutz- und Hilfsmittel in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und 
vor der Arbeit zu überprüfen sind (siehe 6.3.6).
Umgebungsbedingungen (siehe 6.3.7) wie Luftfeuchte und Luftdruck können die 
Durchführung der Arbeit beeinflussen. Daraus resultierende Einschränkungen 
müssen festgelegt sein.

Tabelle 101 – Gefahrenzone

6.3.2    Spezialausbildung
Ein spezielles Ausbildungsprogramm muss vorhanden sein, um den Elektro-
fachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen die Fähigkeit zum 
Arbeiten unter Spannung zu vermitteln und zu erhalten. Dieses Programm muss die 
speziellen Anforderungen für das Arbeiten unter Spannung berücksichtigen und 
theoretische und praktische Übungen einschließen.
Diese Übungen müssen auf die später auszuführenden Arbeiten abgestimmt sein 
oder, wenn sie davon abweichen, auf den gleichen Sicherheitsgrundsätzen beruhen.
Nach erfolgreichem Abschluss der Spezialausbildung müssen die Teilnehmer einen 
Befähigungsnachweis zum Arbeiten unter Spannung erhalten, aus dem hervorgeht, 
für welche Arbeiten sie ausgebildet wurden.
Der Grad der Befähigung sollte durch einen Befähigungsnachweis, z. B. AuS-Pass 
zum Arbeiten unter Spannung, bestätigt werden.

6.3.2.101  Voraussetzungen für die Ausbildung
Voraussetzungen für die Ausbildung zum Arbeiten unter Spannung sind:
  – grundsätzlich Qualifikation zur Elektrofachkraft;
  – gesundheitliche Eignung; diese kann z. B. durch eine arbeitsmedizinische  
  Untersuchung analog zu dem DGUV-Grundsatz G25 „Fahr-, Steuer- und 
   Überwachungstätigkeiten“ nachgewiesen werden;
  – Erste-Hilfe-Ausbildung analog zur Ausbildung zum „Betrieblichen Ersthelfer“.
Entscheidend für die Eignung ist, ob in Abhängigkeit vom beabsichtigten Grad der 
Befähigung zum Arbeiten unter Spannung ausreichend Grundkenntnisse und 
Erfahrung zum Erkennen und Vermeiden von Gefahren durch Elektrizität vorhanden 
sind. Hierzu gehört, dass die Person die vorgegebenen Arbeits- und Montage-
verfahren im spannungslosen Zustand beherrscht und mit den entsprechenden 
elektrischen Anlagen technisch vertraut ist. Geeignet kann auch die Person ohne 
Abschluss einer elektrotechnischen Berufsausbildung sein, die durch mehrjährige 
Tätigkeit im Arbeitsgebiet Kenntnisse und Erfahrungen erworben hat und damit die 
übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. 
Für einzelne Tätigkeiten kann auch eine Qualifikation als elektrotechnisch unter-
wiesene Person als Ausbildungsvoraussetzung ausreichend sein, wenn diese 
Person z. B. nur für das Abklemmen einzelner Leiter an bereits montierten Elektri-
zitätszählern ausgebildet werden soll.

6.3.2.102  Erlangen der Befähigung zum Arbeiten unter Spannung
Zum Erlangen der Fähigkeiten für das Arbeiten unter Spannung ist eine Spezial-
ausbildung in Theorie und Praxis erforderlich.
Theoretische Ausbildung sollte mindestens folgende Inhalte umfassen:
  – Grundlagen des Arbeitsschutzes;
  – Rechtsfolgen bei Missachtung von Gesetzen und Vorschriften;
  – Anforderungen der relevanten Normen, insbesondere DIN VDE 0105-100  
  (VDE 0105-100);
  – Begriffe in Zusammenhang mit Arbeiten unter Spannung;
  – elektrische Gefährdungen;
  – Unfallgeschehen;
  – Betriebliche/technische/organisatorische Regelungen für Arbeiten unter 
   Spannung;
  – Arbeitsanweisung und Erlaubnis zum Arbeiten unter Spannung;
  – Sicherheitstechnische Maßnahmen für Arbeiten unter Spannung;
  – Einsatz, Behandlung, Pflege und Prüfung der persönlichen Schutzaus-
   rüstungen, Schutz- und Hilfsmittel sowie Werkzeuge für Arbeiten unter 
   Spannung;
  – Grundsätze zur Vorbereitung, Durchführung und zum Abschluss von 
   Arbeiten unter Spannung;
  – Arbeitsverfahren bei Arbeiten unter Spannung;
  – Verhalten und Schutzmaßnahmen bei besonderen Umgebungsbedingungen;
  – Hinweise zur Ersten Hilfe;
  – soweit zutreffend betriebliche Führungsstruktur und Betriebsnormen.
Die relevanten Unterlagen wie Gesetze, Verordnungen, Schriften der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie Technische Regeln und Normen sind 
den Teilnehmern zugänglich zu machen.
Die ausbildende Person hat sich durch eine Prüfung davon zu überzeugen, dass die 
Teilnehmer die Inhalte der theoretischen Ausbildung verstanden haben. Sie hat die 
Ergebnisse der Prüfung zu dokumentieren.
Praktische Ausbildung
  – Voraussetzungen:
   • Der Teilnehmer hat die Prüfung zur theoretischen Ausbildung bestanden.
   • Für die zu schulenden Arbeiten unter Spannung liegen Arbeitsan-
    weisungen nach 6.3.5 vor.
   • Jedem Teilnehmer stehen für die Ausbildung die in der Arbeitsanweisung 
    geforderten persönlichen Schutzausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel 
    sowie Werkzeuge zur Verfügung.
  – Ausbildungsinhalte:
   • Die Teilnehmer sind für die Arbeiten unter Spannung praktisch zu 
    schulen, die sie ausführen sollen.
   • Der Teilnehmer muss die Arbeiten unter Spannung entsprechend den  
   Arbeitsanweisungen mindestens einmal unter Spannung und unter 
    Beaufsichtigung des Ausbilders vollständig ausgeführt haben.
   • Die Ausbildung ist praxisnah zu gestalten, d. h. auch, dass zum Abschluss 
    der Ausbildung an den Anlagenteilen der Übungsanlage eine Spannung  
   in der Höhe anliegen muss, die voraussichtlich bei der künftigen 
    Durchführung der Arbeiten zu erwarten ist.
   • Die Arbeiten sind einschließlich der organisatorischen Vorgaben zu 
    schulen.
  – Abschluss:
   Die ausbildende Person hat sich durch eine Prüfung davon zu überzeugen,  
  dass die Teilnehmer die Inhalte und Fertigkeiten der praktischen Ausbildung  
  beherrschen, und beurteilt das Ergebnis mit bestanden oder nicht 
   bestanden. Der Teilnehmer erhält eine Bescheinigung über die erfolgreich 
   absolvierte Ausbildung. Die Ausbildungsinhalte müssen in dem Befähi-
   gungsnachweis benannt sein.

6.3.2.103  Befähigung für hinzukommende Tätigkeiten
Sollen zum Arbeiten unter Spannung ausgebildete Personen mit hinzukommenden 
oder geänderten Tätigkeiten unter Spannung beauftragt werden, für die sie nicht 
ausgebildet wurden, ist zu ermitteln, welcher Ausbildungsumfang für diese 
Tätigkeiten erforderlich ist. Die notwendige Ergänzungsausbildung ist vorzuneh-
men, hierbei kann auf der bisherigen Ausbildung aufgebaut werden.

6.3.3    Erhaltung der fachlichen Fähigkeit
Die Fähigkeit zum sicheren Arbeiten unter Spannung muss entweder durch Praxis 
oder durch erneute Schulung erhalten werden.
Bei gegebenem Anlass (siehe B.2.1) sollte überprüft werden, ob eine Person 
Arbeiten unter Spannung entsprechend ihrem Befähigungsnachweis weiterhin 
ausführen kann. Im Rahmen der Auswahl- und Aufsichtsverantwortung ist 
wiederholt zu prüfen, ob die erforderliche Befähigung der Person in jeder Hinsicht 
noch in ausreichendem Maße vorhanden ist und keine gesundheitliche 
Einschränkung vorliegt. Es wird empfohlen, dies einmal im Jahr zu überprüfen.
Als Ergebnis der fachlichen Überprüfung kann es erforderlich sein, eine Wieder-
holung der Ausbildung zu veranlassen bevor weiterhin Arbeiten unter Spannung 
übertragen werden. Gründe für eine Wiederholungsschulung können sein:
  – seltene bzw. lange zurückliegende Ausführung eines Arbeitsverfahrens;
  – Fehlverhalten;
  – Einführung neuer Arbeitsverfahren, Werkzeuge, Betriebs-, Schutz- und 
   Hilfsmittel.
Grundsätzlich muss die Befähigung zum Arbeiten unter Spannung durch eine 
Wiederholungsausbildung aktualisiert werden. Es wird empfohlen, eine 
Wiederholungsausbildung spätestens nach vier Jahren durchzuführen. Der Inhalt 
sollte sich an 6.3.2.102 orientieren. Die Wiederholungsausbildung ist mit einer 
Prüfung abzuschließen.
Zum Erhalt der fachlichen Befähigung zum Arbeiten unter Spannung gehört auch 

die erforderliche Fortbildung in der Ersten Hilfe und das regelmäßige Training in der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Die zum Arbeiten unter Spannung geeigneten Personen sind außerdem mindestens 
jährlich über die tätigkeitsbezogenen Gefährdungen und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen beim Arbeiten unter Spannung zu unterweisen. Der Inhalt der 
Unterweisung ist zu dokumentieren.

6.3.4   Arbeitsverfahren

6.3.4.1   Allgemeines
Es gibt zurzeit drei anerkannte Arbeitsverfahren, die sich hinsichtlich des Standortes 
des Arbeitenden in Bezug auf unter Spannung stehende Teile und der Hilfsmittel 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag und die thermischen Auswirkungen eines 
Kurzschlusses unterscheiden.

6.3.4.2   Arbeiten auf Abstand
Beim Arbeiten auf Abstand bleibt der Arbeitende in einem festgelegten Abstand von 
unter Spannung stehenden Teilen und führt seine Arbeit mit isolierenden Stangen 
aus (siehe B.2.2).

6.3.4.3   Arbeiten mit Isolierhandschuhen
Bei diesem Arbeitsverfahren berührt der Arbeitende, geschützt durch 
Isolierhandschuhe und möglicherweise isolierenden Armschutz, direkt unter 
Spannung stehende Teile.
Bei Niederspannungsanlagen schließt die Benutzung von Isolierhandschuhen die 
Verwendung von isolierenden und isolierten Handwerkzeugen und eine geeignete 
Standortisolierung nicht aus.

6.3.4.4   Arbeiten auf Potential
Bei diesem Arbeitsverfahren befindet sich der Arbeitende auf gleichem Potential wie 
die unter Spannung stehenden Teile und berührt diese direkt; dabei ist er gegenüber 
der Umgebung ausreichend isoliert.

6.3.5    Arbeitsanweisungen
Abhängig von Art und Umfang der Arbeit müssen Verhaltensmaßregeln in 
Arbeitsanweisungen in Übereinstimmung mit 6.3.4 festgelegt sein. Sie legen den 
Arbeitsablauf fest unter Berücksichtigung der vorbereitenden Tätigkeiten sowie der 
zu benutzenden Spezialwerkzeuge und Ausrüstungen.
Die Arbeitsanweisungen können einen oder mehrere der folgenden Punkte 
enthalten:
  – Beschreibung der Beziehungen zwischen den an den Arbeiten unter 
   Spannung beteiligten Personen, wie z. B. dem Anlagenverantwortlichen, 
   dem Arbeitsverantwortlichen, den ausführenden Personen;
  – Maßnahmen zur Begrenzung von Schaltüberspannungen an der Arbeits-
   stelle,  wie z. B. Verhindern der automatischen Wiedereinschaltung von 
   Leistungsschaltern;
  – festgelegte Arbeitsabstände für Personen und für die verwendeten leit-
   fähigen Hilfsmittel. Diese Abstände beruhen auf der Spannung Leiter gegen 
   Erde, müssen jedoch auch für die Spannung Leiter gegen Leiter angegeben 
   sein; dabei ist der geforderte Isolationspegel zu berücksichtigen (siehe 
   B.2.2).
In der Arbeitsanweisung sind die Maßnahmen und Arbeitsschritte zur Durchführung 
der Arbeiten unter Spannung festzulegen. Hier sind Aussagen über die 
erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel, 
Werkzeuge zu treffen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass die mit der Durchführung 
dieser Arbeiten ausführende Person entscheiden muss, ob sie die Arbeiten sicher 
durchführen kann. Die hierbei zu berücksichtigenden Kriterien sind zu benennen, 
z. B.:
  – Einhaltung der erforderlichen Abstände zu benachbarten Teilen mit einer  
  Potentialdifferenz zum aktiven Teil;
  – sicherer Standort;
  – ausreichende Bewegungsfreiheit.
Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ist festzulegen, ob eine zweite 
Person an der Arbeitsstelle anwesend sein muss. Diese Person muss in der Ersten 
Hilfe ausgebildet und mindestens elektrotechnisch unterwiesen sein.
Ist für die sichere Ausführung von umfangreichen und schwierigen Arbeiten unter 
Spannung die Einhaltung von bestimmten Arbeitsschritten oder Abläufen 
erforderlich, so sind diese speziell festzulegen. Hier müssen Festlegungen über die 
notwendige Anzahl geeigneter Personen zur sicheren Durchführung dieser Arbeiten 
und der Ersten Hilfe getroffen werden.
In Einzelfällen kann es auch erforderlich sein, aktuelle Umstände (z. B. abweichende 
bauliche Besonderheiten, Schutz vor und von unbeteiligten Dritten) in einer 
ergänzenden Arbeitsanweisung zu berücksichtigen.

6.3.6    Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel
Ergänzend zu 4.6 müssen Eigenschaften, Anwendung, Lagerung, Instandhaltung, 
Transport und Prüfungen von Werkzeugen, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmitteln 
festgelegt sein.
Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel müssen deutlich gekennzeichnet 
sein. Außerdem muss eine Bedienungsanleitung des Herstellers verfügbar sein.
In einigen Fällen fordern nationale Vorschriften, dass die Festlegungen für 
Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel schriftlich vorliegen müssen, z. B. 
in einem sogenannten „Technischen Datenblatt“. Diese Datenblätter werden 
verwendet, um ein bestimmtes Qualitätsniveau sicherzustellen.
Ein derartiges Datenblatt sollte für alle Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und 
Hilfsmittel zum Einsatz unter Hochspannung auch dann vorhanden sein, wenn dies 
nach den nationalen Vorschriften nicht gefordert ist.

6.3.7    Umgebungsbedingungen
Für Arbeiten unter Spannung müssen bei ungünstigen Umgebungsbedingungen 
Einschränkungen gemacht werden. Bei diesen Einschränkungen werden die 
Minderung der Isolationseigenschaften sowie eine eingeschränkte Sicht und 
Bewegungsfreiheit des Personals berücksichtigt.
Wo es notwendig zur Vermeidung von Gefahren ist, müssen für Arbeiten im Freien 
die Wetterbedingungen wie Niederschlag, dichter Nebel, Gewitter, starker Wind, 
Salzsturm, extrem tiefe Temperaturen berücksichtigt werden (siehe B.3). Arbeiten 
unter Spannung sind zu verbieten oder zu unterbrechen bei starkem Regen oder 
schlechter Sicht oder wenn die Arbeitenden ihre Werkzeuge nicht ungehindert 
bewegen können. Bei Gewitter dürfen Arbeiten unter Spannung nicht begonnen 
oder sie müssen unterbrochen werden.
Für Arbeiten in Innenräumen brauchen Wetterbedingungen nicht berücksichtigt zu 
werden, vorausgesetzt, dass voraussichtlich keine Überspannungen aus den 
eingeschalteten Freiluftanlagen auftreten und die Sicht an der Arbeitsstelle 
ausreichend ist.
Andere Einflussgrößen, wie z. B. Luftfeuchte, geografische Höhe, ungünstige Um-
gebung, Luftverschmutzung, müssen besonders bei Arbeiten an oder in der Nähe 
von Hochspannungsanlagen berücksichtigt werden, wenn sie das Isoliervermögen 
von Werkzeugen, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmitteln beeinträchtigen.
Wenn die Arbeit aufgrund der Umgebungsbedingungen unterbrochen werden 
muss, hat das Personal die Anlage sowie alle eingebauten isolierenden und 
isolierten Arbeitsmittel in gesichertem Zustand zu hinterlassen. Außerdem muss 
das Personal die Arbeitsstelle auf sichere Weise verlassen. Bevor die unterbrochene 
Arbeit wieder aufgenommen wird, muss überprüft werden, ob die isolierenden Teile 
sauber und unversehrt sind. Wenn solche Teile gereinigt werden müssen, ist das 
Reinigungsverfahren festzulegen und anzuwenden.

6.3.8   Organisation von Arbeitsabläufen

6.3.8.1    Arbeitsvorbereitung
Wenn Zweifel über die Vorgehensweise bei durchzuführenden Arbeiten bestehen, 
müssen vor Arbeitsaufnahme entsprechende Versuche durchgeführt werden. Im 
Rahmen der Arbeitsvorbereitung müssen alle elektrisch bedingten und anderen 
Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Für komplexe Arbeiten muss diese 
Vorbereitung schriftlich und rechtzeitig vorher erfolgen.

6.3.8.1.101  Organisatorische Voraussetzungen
Es sind organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, in denen festgelegt ist, 
welche Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen durchgeführt werden 
dürfen. Diese Grundsätze für Arbeiten unter Spannung sind für die mit der 
Durchführung dieser Arbeiten beauftragte Person in einer Anweisung 
festzuschreiben. Es ist grundsätzlich festzulegen, für welche Arbeiten die 
Auftragserteilung schriftlich zu erfolgen hat und zu dokumentieren ist.

6.3.8.1.102  Auswahl der Arbeiten
Es ist festzulegen, welche Arbeiten unter Spannung ausgeführt werden dürfen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, ob es für diese Arbeiten geeignete Verfahren gibt 
oder diese entwickelt werden können. Es muss sich dabei um Verfahren handeln, die 
aufgrund einer umfassenden Gefährdungsermittlung, die nicht nur die elektrischen 
Gefährdungen berücksichtigt, als sicher beurteilt werden können. Bei der 
Gefährdungsbeurteilung sind auch Fehlverhalten und Reflexe der Arbeitsaus-
führenden zu berücksichtigen, z. B. das Abrutschen mit einem Werkzeug oder das 
Herunterfallen von Teilen.

6.3.8.1.103  Auswahl der Ausführenden
Es ist dafür zu sorgen, dass Arbeiten unter Spannung nur Personen übertragen 
werden, die für diese Arbeiten nach 6.3.2 befähigt worden sind. Diesen Personen ist 
schriftlich eine Berechtigung für die Arbeiten unter Spannung zu erteilen, die sie 
durchführen dürfen. Es wird empfohlen, dies in einem so genannten AuS-Pass 
festzuhalten.
Die ausführende Person muss die Grundsätze für Arbeiten unter Spannung nach 6.3 
kennen und über eine Berechtigung zur Durchführung der Arbeiten verfügen.

6.3.8.2   Maßnahmen des Anlagenverantwortlichen
Für die Anlage oder den Anlagenteil, an dem gearbeitet werden soll, muss der bei 
der Vorbereitung festgelegte Zustand hergestellt und sichergestellt werden. Dies 
kann das Verhindern von automatischen Rückstellungen (Wiedereinschaltungen) 
und/oder Änderungen der Einstellung elektrischer Schutzeinrichtungen ein-
schließen.
Die Stelle, an der automatische Wiedereinschaltung verboten ist, sollte durch ein 
entsprechendes Schild mit dem Hinweis gekennzeichnet sein, dass Arbeiten unter 
Spannung durchgeführt werden.
Abhängig von Art und Umfang der Arbeit müssen direkte Kommunikationsver-
bindungen zwischen der Arbeitsstelle und der zuständigen Leitstelle benutzt 
werden.
Der Anlagenverantwortliche muss Elektrofachkraft sein und die Grundsätze für 
Arbeiten unter Spannung kennen. Des Weiteren muss er die Arbeitsverfahren 
soweit kennen, dass er die möglichen Auswirkungen der Arbeiten auf die in seinem 
Zuständigkeitsbereich befindlichen Anlagen und die Auswirkungen von diesen 
Anlagen auf die vorgesehene Arbeitsausführung beurteilen kann.

6.3.8.3   Maßnahmen des Arbeitsverantwortlichen
Der Arbeitsverantwortliche muss den Anlagenverantwortlichen über Art und Ort der 
vorgesehenen Arbeiten informieren. Vor Beginn muss das Personal über Art und 
Umfang der Arbeiten, Sicherheitsmaßnahmen, Verteilung der Aufgaben und in der 
Anwendung von Werkzeugen und Geräten unterwiesen werden. 
Der Grad der Aufsichtsführung muss Art und Umfang der Arbeit und/oder der Höhe 
der Spannung angemessen sein.
Der Arbeitsverantwortliche muss die Umgebungsbedingungen an der Arbeitsstelle 
über die gesamte Dauer der Arbeiten berücksichtigen.
Die Freigabe zur Arbeit darf den an der Arbeit beteiligten Personen nur vom 
Arbeitsverantwortlichen erteilt werden.
Nach beendeter Arbeit muss der Arbeitsverantwortliche den Anlagenverantwort-
lichen in der vorgeschriebenen Weise informieren. 
Wenn die Arbeit unterbrochen wird, müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen ge-
troffen werden, und der Anlagenverantwortliche muss darüber informiert werden.
Der Arbeitsverantwortliche muss Elektrofachkraft sein, die Grundsätze für Arbeiten 
unter Spannung kennen und über eine Berechtigung für die durchzuführenden 
Arbeiten (Spezialausbildung) verfügen. Er muss sicherstellen, dass die Befähigung 
der von ihm eingesetzten Personen für die Arbeiten ausreicht.

6.3.8.3.101  Durchführen von Arbeiten unter Spannung
Arbeiten unter Spannung dürfen nur nach den festgelegten Arbeitsverfahren in 
Auftrag gegeben und von geeigneten Personen durchgeführt werden. Die Verant-
wortung für die Personalauswahl hat eine hierzu beauftragte Elektrofachkraft. Die 
Festlegungen der zugehörigen Arbeitsanweisungen sind zu beachten.
Vor Beginn der geplanten Arbeiten hat sich der Arbeitsverantwortliche mit dem 
Anlagenverantwortlichen über Art, Ort, Zeit und mögliche Auswirkungen auf die 
Anlage abzustimmen. Diese Abstimmung kann mündlich erfolgen. Sie hat bei 
komplexen Arbeiten schriftlich gemäß den Festlegungen der Arbeitsanweisung zu 
erfolgen. Danach erteilt der Anlagenverantwortliche die Durchführungserlaubnis. 
Der Arbeitsverantwortliche hat vor Beginn der geplanten Arbeiten an der 
Arbeitsstelle den Anlagenzustand und die Umgebungsbedingungen (z. B. räumliche 
Enge, Regen, Gewitter) zu bewerten. Kommt er hierbei zu der Überzeugung, dass die 
geplanten Arbeiten sicher durchführbar und die Anforderungen der 
Arbeitsanweisung erfüllt sind, darf er die Freigabe zur Arbeit nach vorheriger 
Einweisung der beteiligten Personen erteilen.
Die die Arbeit ausführende Person ist verpflichtet, die Arbeit entsprechend der 
Arbeitsanweisung durchzuführen. Kann sie eine sichere Durchführung nicht oder 
nicht mehr gewährleisten, so sind die Arbeiten einzustellen. In diesem Fall ist der 
Arbeitsverantwortliche über die Einstellung der Arbeiten zu informieren. Nach 
erneuter Bewertung der Bedingungen an der Arbeitsstelle ist die weitere 
Vorgehensweise festzulegen. Die die Arbeiten ausführende Person darf nicht 
angewiesen werden, die Arbeiten fortzusetzen, wenn die sichere Arbeitsdurch-
führung nicht gewährleistet werden kann.
Treten im Betrieb der Anlage Bedingungen auf, durch die ein sicheres Arbeiten an 
der Arbeitsstelle nicht mehr gewährleistet ist, so hat der Anlagenverantwortliche 
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Einstellung der Arbeiten zu 
veranlassen. Die weiteren Maßnahmen sind zwischen Anlagenverantwortlichem 
und Arbeitsverantwortlichem abzustimmen. 
Sofern nicht anders festgelegt, ist die Beendigung der Arbeiten vom Arbeitsverant-
wortlichen dem Anlagenverantwortlichen unter Angabe des Anlagenzustandes 
mitzuteilen. Danach sind keine weiteren Arbeiten ohne Erlaubnis des Anlagenver-
antwortlichen zulässig.

6.3.9    Besondere Festlegungen für Kleinspannungsanlagen
An Anlagen mit Schutzkleinspannung (SELV) darf ohne Schutz gegen direktes 
Berühren unter Spannung gearbeitet werden, jedoch sind Vorkehrungen gegen 
Kurzschluss zu treffen. Bei Arbeiten unter Spannung in Anlagen mit 
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) oder Funktions-
kleinspannung ohne sichere Trennung (FELV) sind nationale Festlegungen zu 
beachten; wo solche Festlegungen fehlen, ist 6.3.10 einzuhalten.

6.3.10   Besondere Festlegungen für Niederspannungsanlagen
Für Niederspannungsanlagen mit Überstrom- und Kurzschlussschutz sind 
isolierende Schutzmittel gegen benachbarte unter Spannung stehende Teile, 
isolierte oder isolierende Werkzeuge sowie geeignete persönliche Schutzausrüst-
ungen (6.3.6) zu verwenden.
Eine Aufsichtsführung ist nicht zwingend erforderlich, jedoch müssen allein Arbeit-
ende in der Lage sein, alle auftretenden Risiken zu berücksichtigen und zu be-
herrschen.
Wenn der Kurzschlussstrom gefährliche Werte erreichen kann, sind die allgemeinen 
Festlegungen (6.3.1 bis 6.3.8) einzuhalten. 

6.3.11    Besondere Festlegungen für Hochspannungsanlagen
Alle ausgewählten Verfahren und Werkzeuge müssen auf ihre Eignung für die 
Anlage, an der gearbeitet werden soll, überprüft werden.
Dielektrische und mechanische Eigenschaften von Werkzeugen müssen 
entsprechend den Normen und unter Berücksichtigung der physikalischen Anfor-
derungen an der Arbeitsstelle festgelegt werden.
Wenn der Arbeitsverantwortliche die Arbeitsstelle aufgrund ihrer Ausdehnung nicht 
allein überwachen kann, muss er hierzu weitere Personen einsetzen. Hierzu müssen 
diese entsprechend der Gefährdungsbeurteilung ausgebildet oder unterwiesen 
werden.

6.3.12    Spezielle Arbeiten unter Spannung
Für Arbeiten wie z. B. Reinigen, Abspritzen von Isolatoren und Entfernen von Raureif 
müssen jeweils besondere Arbeitsanweisungen vorliegen. Diese Arbeiten dürfen 
nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen 
ausgeführt werden.

6.4    Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile

6.4.1    Allgemeines
6.4.1.1    Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile müssen nach 
deutschen Vorschriften ausgeführt werden.
6.4.1.2    In der Nähe unter Spannung stehender Teile mit Nennspannungen 
über AC 50 V oder DC 120 V darf nur gearbeitet werden, wenn durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt ist, dass unter Spannung stehende Teile nicht berührt 
werden können oder die Gefahrenzone nicht erreicht werden kann.
6.4.1.3    Elektrische Gefährdung in der Nähe unter Spannung stehender Teile 
kann durch Schutzvorrichtung, Abdeckung, Kapselung oder isolierende Umhüllung 
vermieden werden (siehe 6.4.2). Wenn diese Maßnahmen nicht angewendet 
werden können, muss von blanken unter Spannung stehenden Teilen ein sicherer 
Abstand, größer als DL (siehe 6.3.1.2), eingehalten werden und erforderlichenfalls 
eine entsprechende Aufsichtsführung sichergestellt sein.
6.4.1.4    Es ist für einen festen Standort zu sorgen, bei dem der Arbeitende 
beide Hände frei hat.
6.4.1.5    Vor Beginn der Arbeiten muss der Arbeitsverantwortliche die für die 
Arbeit vorgesehenen Personen, insbesondere solche, die mit Arbeiten in der Nähe 
unter Spannung stehender Teile nicht vertraut sind, über das Einhalten der 
notwendigen Abstände sowie über die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und die 
Notwendigkeit eines ständigen sicherheitsbewussten Verhaltens unterrichten. Die 
Grenzen des Arbeitsbereichs sind jeweils genau und deutlich anzugeben (siehe 
6.4.1.6), auf Besonderheiten ist hinzuweisen. Unterrichtung und Aufforderung sind 
in angemessenen Zeitabständen oder nach Änderung der Arbeitsbedingungen zu 
wiederholen.
6.4.1.6    Die Arbeitsstelle ist eindeutig zu kennzeichnen, z. B. durch geeignete 
Abdeckungen, Seile, Flaggen, Lampen, Schilder. Benachbarte unter Spannung steh-
ende Schaltfelder müssen durch zusätzliche, deutlich sichtbare Hilfsmittel gekenn-
zeichnet werden, z. B. deutliche Warnschilder an Türen.
6.4.1.7    Der Arbeitende hat bei jeder Bewegung stets selbst darauf zu achten, 
dass er weder mit einem Teil seines Körpers noch mit Werkzeugen oder 
Gegenständen die Gefahrenzone erreicht. Besondere Vorsicht ist geboten beim 
Umgang mit langen Gegenständen, z. B. Werkzeugen, Leitungsenden, Rohren und 
Leitern. 
6.4.2    Schutz durch Schutzvorrichtung, Abdeckung, Kapselung oder 
     isolierende Umhüllung
6.4.2.1   Diese Schutzmittel müssen so ausgewählt und angebracht sein, dass 
ausreichender Schutz gegen zu erwartende elektrische und mechanische 
Beanspruchungen gegeben ist.
6.4.2.2   Wenn diese Schutzmittel in der Gefahrenzone angebracht werden 
müssen, ist hierfür entweder der spannungsfreie Zustand herzustellen oder es sind 
die Festlegungen für das Arbeiten unter Spannung anzuwenden.
6.4.2.3   Wenn diese Schutzmittel außerhalb der Gefahrenzone angebracht 
werden, ist hierfür entweder der spannungsfreie Zustand herzustellen oder es sind 
Einrichtungen zu benutzen, die Personen daran hindern, die Gefahrenzone zu 
erreichen. Erforderlichenfalls sind die Festlegungen für das Arbeiten unter 
Spannung anzuwenden.
6.4.2.4   Wenn die oben angegebenen Anforderungen erfüllt sind, handelt es 
sich in dem betreffenden Bereich nicht mehr um Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile, sondern nur um Arbeiten außerhalb der 
Annäherungszone. Dann können die Arbeiten sowohl von Elektrofachkräften, 
elektrotechnisch unterwiesenen Personen als auch von Laien durchgeführt werden, 
ohne dass weitere besondere Vorkehrungen getroffen werden müssen. Die 
Schutzvorrichtungen, Abdeckungen, Kapselungen oder isolierenden Umhüllungen 
müssen sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden und während der Arbeiten 
sicher angebracht sein. Bieten solche Einrichtungen keinen vollständigen Schutz 
der blanken unter Spannung stehenden Teile (bei Niederspannungsanlagen eine 
Schutzart gegen Eindringen von weniger als IP2X oder IPXXB, entsprechend bei 
Hochspannungsanlagen weniger als IP3X oder IPXXC) müssen Laien, die in der 
Nähe dieser Teile arbeiten, beaufsichtigt werden.

6.4.3    Schutz durch Abstand und Aufsichtführung
Wenn Schutz durch Abstand und Aufsichtführung angewandt werden soll, muss für 
diese Methode mindestens Folgendes festgelegt sein:
  – der sichere Abstand, größer als D , wobei Art und Umstände der Arbeiten  L

  sowie die Nennspannung der Anlage zu berücksichtigen sind;
  – anzuwendende Kriterien für die Auswahl des Personals, das für die 
   Ausführung der Arbeiten benötigt wird;
  – während der Arbeit zu beachtende Vorgehensweisen, die das Erreichen der 
   Gefahrenzone ausschließen.
Für Arbeiten nach 6.4.3 in der Nähe von Gleichspannungsanlagen bis 275 kV dürfen 
die Schutzabstände der Wechselspannungswerte nach Tabelle 102 nicht 
unterschritten werden. Für Gleichspannungen über 275 kV ergeben sich die 
Schutzabstände aus den Werten D  (aus Tabelle 101 oder den vom Anlagen-L

betreiber festgelegten Werten gemäß Tabelle 101, Fußnote e)) zuzüglich 1 m.
6.4.3.101  Beim Bewegen von Leitern oder sperrigen Gegenständen ist darauf 
zu achten, dass
  – diese in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten unter Spannung 
   stehende Teile nicht berühren oder bei Hochspannungen die Gefahrenzone 
   nicht erreichen können,
  – in der Nähe von Freileitungen die Schutzabstände nach Tabelle 102 nicht 
unterschritten werden. Ausgenommen von dieser Festlegung ist die Benutzung von 
nichtmetallischen Leitern in der Nähe von Niederspannungsfreileitungen.
Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unter-
wiesenen Personen oder unter deren Aufsichtsführung durchgeführt werden.

Tabelle 102 – Schutzabstände bei Arbeiten nach 6.4.3.101, 
6.4.3.103, 6.4.3.104, 6.4.3.106, 6.4.3.107 und 6.4.4.103

 

6.4.3.102  In abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten mit Nennspann-
ungen über 1 kV dürfen unter Spannung stehende Teile ohne Schutzvorrichtung mit 
Fahrzeugen und fahrbaren oder verschiebbaren Geräten unterquert werden, wenn 

bei Nennspannungen
  – bis 45 kV ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten wird,
  – über 45 kV bis 380 kV die Abstände nach Tabelle 101 nicht erreicht werden.
Dabei dürfen sich Personen auf den Fahrzeugen oder fahrbaren Geräten nur 
aufhalten, wenn durch entsprechende Schutzvorrichtungen am Fahrzeug oder 
fahrbaren Gerät, z. B. Kabinendach, sichergestellt ist, dass die vorgenannten Ab-
stände nicht erreicht werden können.
6.4.3.103  Liegen bei Hochspannungsfreileitungen mehrere Stromkreise 
(Systeme) auf einem gemeinsamen Gestänge, so dürfen Arbeiten an einem Strom-
kreis nur vorgenommen werden, wenn die Schutzabstände nach Tabelle 102 nicht 
unterschritten werden oder ein Erreichen der Gefahrenzone unter Spannung 
stehender Teile nach Tabelle 101 durch Bauart oder Schutzvorrichtungen verhindert 
ist.
Außerdem müssen Maßnahmen gegen ein Verwechseln der Stromkreise getroffen 
sein; dies sind genaue Anweisungen und Bezeichnungen, z. B. durch Nummern, 
Zeichen, Farbe.
Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen 
Personen oder unter deren Aufsichtführung durchgeführt werden.
6.4.3.104  Sofern Freileitungen oder Leitungen in Freiluftanlagen unterhalb einer 
Arbeitsstelle unter Spannung bleiben müssen, dürfen Werkzeuge, Material und 
dergleichen nur außerhalb der Schutzabstände nach Tabelle 102 hochgezogen oder 
herabgelassen werden. Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektro-
technisch unterwiesenen Personen oder unter deren Aufsichtführung durchgeführt 
werden.

ANMERKUNG Als Schutz werden üblicherweise Gerüste gestellt.

6.4.3.105  Beim Besteigen von Masten für Freileitungen mit Nennspannungen 
über 1 kV, an denen auch blanke Fernmeldeleitungen geführt sind, müssen letztere 
an der Arbeitsstelle oder in der Nähe geerdet und kurzgeschlossen werden. Dies gilt 
auch, wenn die Starkstromfreileitungen schon freigeschaltet, geerdet und 
kurzgeschlossen sind. Die Fernmeldeleitungen dürfen nicht berührt werden, ehe sie 
geerdet sind.
6.4.3.106  Bei Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten an Masten, Portalen und 
dergleichen sind von unter Spannung stehenden Teilen der Freileitung mit 
Nennspannungen über 1 kV die Schutzabstände nach Tabelle 102 einzuhalten. 
Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwie-
senen Personen oder unter deren Aufsichtführung durchgeführt werden.
6.4.3.107  Ist an allen Ausschaltstellen von Freileitungen oder eines 
Stromkreises (Systems) mit Nennspannungen von 110 kV und darüber 
entsprechend 6.2.4 geerdet und kurzgeschlossen, so darf für Anstrich- und 
Ausbesserungsarbeiten an Masten vom Erden und Kurzschließen an der 
Arbeitsstelle abgesehen werden, wenn die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind:
  – An der Arbeitsstelle sind die Leitung und der Stromkreis eindeutig ermittelt, 
   z.B. durch Leitungspläne, Bezeichnungen oder durch Verfolgen des 
   Leitungsverlaufes von der Ausschaltstelle bis zur Arbeitsstelle.
  – Es ist sichergestellt, dass beim Arbeiten in der Nähe des geerdeten und  
  kurzgeschlossenen Stromkreises die Gefahrenzone dieses Stromkreises 
   nach Tabelle 101 nicht erreicht wird und die Schutzabstände anderer Strom-
   kreise nach Tabelle 102 nicht unterschritten werden.
  – Die Arbeiten werden von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch 
   unterwiesenen Personen durchgeführt.
6.4.3.108  Wird eine Freileitung mit niedrigerer Nennspannung betrieben, 
obwohl sie für eine höhere Nennspannung baulich ausgelegt ist, so darf für Arbeiten 
nach 6.4.3.106 und 6.4.3.107 die tatsächliche anliegende Nennspannung für den 
Schutzabstand nach Tabelle 102 zugrunde gelegt werden.
6.4.3.109  In abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten mit Nennspannung 
über 1 kV dürfen Rasenmäharbeiten oder andere Tätigkeiten zur Bodenbearbeitung 
von Hand nur dann durchgeführt werden, wenn die maximale Arbeitshöhe von 2 m 
für Arbeitsgeräte nicht überschritten wird.
Durch Schutzvorrichtungen – z. B. Geländer, Ketten – vorgegebene Schutzabstände 
dürfen nicht unterschritten werden.
Diese Arbeiten müssen von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesene 
Personen durchgeführt werden. Die notwendige aufgabenspezifische Zusatzquali-
fikation für diese Arbeiten ist vom Anlagenbetreiber durchzuführen.
Vor Beginn der Tätigkeiten hat eine örtliche Einweisung durch den Anlagen-
verantwortlichen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsverantwortlichen zu erfolgen.

6.4.4    Bauarbeiten und sonstige nichtelektrotechnische Arbeiten
Bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten, wie z. B.
  – Gerüstbau,
  – Arbeiten mit Hebezeugen, Baumaschinen und Fördermitteln,
  – Montagearbeiten,
  – Transportarbeiten,
  – Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten,
  – Bewegen von sonstigen Geräten und Bauhilfsmitteln,
muss stets ein festgelegter Abstand eingehalten werden, insbesondere beim 
Ausschwingen von Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln. Dieser Abstand muss 
vom nächstgelegenen Leiter oder blanken unter Spannung stehenden Teil 
gemessen werden.
Dieser festgelegte Abstand muss abgeleitet werden aus DV (Tabelle A.1), erhöht um 
einen weiteren Abstand.
Bei dessen Festlegung sind zu berücksichtigen:
  – die Spannungshöhe;
  – die Art der Arbeit;
  – die verwendete Ausrüstung;
  – die Tatsache, dass die beteiligten Personen keine elektrotechnischen 
   Kenntnisse haben.
Es ist dringend zu empfehlen, dass dieser festgelegte Abstand nicht kleiner oder aber 
vorzugsweise größer als DV ist.

Für Deutschland ersetzt durch:
Bei Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten, wie z. B.
  – Gerüstbau,
  – Arbeiten mit Hebezeugen, Baumaschinen und Fördermitteln,
  – Montagearbeiten,
  – Transportarbeiten,
  – Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten,
  – Bewegen von sonstigen Geräten und Bauhilfsmitteln,
muss stets ein festgelegter Abstand eingehalten werden, insbesondere beim 
Ausschwingen von Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln. Dieser Abstand muss 
vom nächstgelegenen Leiter oder blanken unter Spannung stehenden Teil 
gemessen werden.
Dieser festgelegte Abstand ist als Schutzabstand DV aus Tabelle 103 zu entnehmen.
Für Arbeiten nach 6.4.4. in der Nähe von Gleichspannungsanlagen bis 275 kV dürfen 
die Schutzabstände DV der Wechselspannungswerte nach Tabelle 103 nicht 
unterschritten werden. Für Gleichspannungen über 275 kV ergeben sich die 
Schutzabstände aus den Werten DL (aus Tabelle 101 oder den vom Anlagen-
betreiber festgelegten Werten gemäß Tabelle 101, Fußnote e)) zuzüglich 2 m.
Bei Freileitungen sind alle möglichen Bewegungen der Leiterseile in Betracht zu 
ziehen sowie jede Bewegung oder Verlagerung, jedes Ausschwingen, 
Wegschnellen oder Herunterfallen von Gegenständen, die bei der Arbeit benutzt 
werden.
6.4.4.101   Folgende nichtelektrotechnische Arbeiten sind in 6.4.3 geregelt:
  – Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten an Freileitungen nach 6.4.3.106 und  
  6.4.3.107;
  – Rasenmäharbeiten mit Fahrzeugen in abgeschlossenen elektrischen 
   Betriebsstätten nach 6.4.3.102;
  – Rasenmäharbeiten und andere Tätigkeiten zur Bodenbearbeitung von Hand 
   in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten nach 6.4.3.109.
6.4.4.102  Bei Arbeiten nach 6.4.4 dürfen die Schutzabstände nach Tabelle 103 
von unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen oder Teilen elektrischer 
Anlagen ohne Schutz gegen direktes Berühren nicht unterschritten werden. Dies gilt 
auch beim Ausschwingen von Lasten, Trag- und Lastaufnahmemitteln. Die Maße der 
Tabelle rechnen vom ausgeschwungenen Leiterseil ab.

Tabelle103 – Annäherungszone, Schutzabstände bei Arbeiten 
nach 6.4.4.102

6.4.4.103  Falls Arbeiten nach 6.4.4 unter der Beaufsichtigung einer in die 
Anlage eingewiesenen Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesenen 
Person ausgeführt werden, können die Schutzabstände nach Tabelle 102 
angewendet werden. 

7      Instandhaltung

7.1     Allgemeines
7.1.1     Instandhaltung dient dazu, die elektrische Anlage im geforderten 
Zustand zu erhalten. Instandhaltung besteht aus vorbeugender Instandhaltung 
(Wartung), die regelmäßig durchgeführt wird, um Ausfälle zu verhüten und die 
Betriebsmittel in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, und Instandsetzung, z. B. 
Reparatur, Austausch eines fehlerhaften Teils.

ANMERKUNG: Zur Instandhaltung von Anlagen und Betriebsmitteln in elektrischen 
Versorgungsnetzen siehe auch Normenreihe DIN VDE V 0109 (VDE V 0109).

7.1.2    Bei der Instandhaltung sind zu unterscheiden:
  – Arbeiten, bei denen die Gefahr des elektrischen Schlages, von Kurzschluss  
  oder Lichtbogenbildung besteht, weshalb eine geeignete Arbeitsmethode 
   (siehe Abschnitt 6) angewendet werden muss;
  – Arbeiten, bei denen die Beschaffenheit der Betriebsmittel die sichere 
   Ausführung bestimmter Tätigkeiten ermöglicht (z. B. Auswechseln von 
   Sicherungseinsätzen oder Lampen), ohne dass dabei die Arbeitsmethoden 
   nach 7.4 vollständig angewendet werden müssen.
7.1.3    Wenn erforderlich, müssen die Regeln für Arbeiten im spannungs-
freien Zustand (6.2), Arbeiten unter Spannung (6.3) oder Arbeiten in der Nähe unter 
Spannung stehender Teile (6.4) angewendet werden.

7.2     Personal

7.2.1    Alle durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten müssen vom 
Anlagenverantwortlichen genehmigt werden.
7.2.2    Wenn Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen ausgeführt 
werden, muss:
  – der betreffende Anlagenteil genau angegeben werden;
  – die für die Instandhaltung verantwortliche Person (Arbeitsverantwortlichen) 
   dafür einen Arbeitsauftrag haben.
7.2.3    Instandhaltungspersonal muss ausreichend unterwiesen oder 
fachlich ausgebildet sein, d. h. fachlich in der Lage sein, die Aufgabe auszuführen. Es 
muss geeignete Werkzeuge, Mess- und Prüfeinrichtungen und persönliche 
Schutzausrüstung benutzen, die sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden 
müssen.
7.2.4    Gefahren für andere Personen, Nutztiere und Sachwerte müssen 
durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen verhindert werden.

7.3     Instandsetzung

7.3.1     Instandsetzung besteht im Wesentlichen aus folgenden Schritten:
  – Fehlerortung;
  – Fehlerbehebung und/oder Austausch von Teilen;
  – Wiederinbetriebnahme des instandgesetzten Anlagenteils.
Für die einzelnen Arbeitsschritte kann die Anwendung unterschiedlicher Arbeits-
methoden erforderlich sein.
7.3.2    Für die Ortung und Bestimmung von Fehlern unter Betriebsspannung 
oder Prüfspannung müssen besondere Festlegungen in Übereinstimmung mit 
Abschnitt 5 oder auf der Grundlage von Abschnitt 6 getroffen werden.
7.3.3    Bei der Fehlerbehebung sind die Festlegungen für die Arbeits-
methoden zu beachten (siehe Abschnitt 6).
7.3.4    Der ordnungsgemäße Zustand instandgesetzter Anlagenteile ist vor 
der Wiederinbetriebnahme durch zweckentsprechende Funktions- und Nachweis-
prüfungen und die notwendigen Einstellungen sicherzustellen.

7.4     Auswechseln von Sicherungseinsätzen, Lampen 
     und Zubehör

7.4.1     Sicherungseinsätze
Grundsätzlich sind Sicherungseinsätze im spannungsfreien Zustand auszu-
wechseln, wenn kein anderes sicheres Verfahren zum Austausch unter Spannung 
verfolgt wird.
Wenn in Niederspannungsanlagen der Sicherungseinsatz so eingebaut ist, dass 
Personen gegen direktes Berühren und vor den Auswirkungen eines möglichen 
Kurzschlusses geschützt sind, darf das Auswechseln von Laien durchgeführt 
werden, ohne die Spannungsfreiheit festzustellen.
In Hochspannungsanlagen muss das Auswechseln von einer Elektrofachkraft oder 
elektrotechnisch unterwiesenen Person unter Anwendung einer geeigneten 
Arbeitsmethode (siehe Abschnitt 6) durchgeführt werden.

7.4.1.101 Herausnehmen oder Einsetzen von  
     Sicherungseinsätzen bei Niederspannung

7.4.1.101.1  Sicherungseinsätze dürfen herausgenommen oder eingesetzt werden, 
  a) wenn Stromkreise freigeschaltet sind oder
  b) wenn bei Betriebsmitteln ohne Lastschaltvermögen vor dem Auswechseln  
  der  dazugehörenden Sicherungseinsätze
   – durch Messen nachgewiesen wird, dass ein den Sicherungen 
    nachgeschaltetes Schaltgerät (bei Schützen auch ein zugehöriges Hilfs-
    schütz) ausgeschaltet ist, oder
   – die Trennung der Schaltstücke durch Besichtigen eindeutig festgestellt  
   werden kann, oder
  c) wenn das ungewollte Einschalten eines den Sicherungen nachgeschalteten 
   Schaltgerätes während des Einsetzens der Sicherungseinsätze verhindert  
  ist, z. B. durch Entfernen von Steuersicherungseinsätzen, Beachten des 
   Schaltzustandes von Hilfsschützen.
7.4.1.101.2  NH-Sicherungseinsätze dürfen nur mit NH-Sicherungsaufsteckgriffen 
herausgenommen oder eingesetzt werden, sofern nicht Sicherungstrennschalter, 
Einschübe oder dergleichen verwendet werden.
7.4.1.101.3  Stromführende Sicherungseinsätze dürfen nur ausgewechselt 
werden, wenn dies gefahrlos möglich ist.
Gefahrlos ist dies z. B. möglich 
  – in Stromkreisen mit geringer Leistung, wie Hilfsstromkreisen,
  – in Stromkreisen mit größerer Leistung, wie Motor-, Kondensator-, Heizstrom-
   kreisen, durch Verwenden von Betriebsmitteln mit Lastschaltvermögen, 
   z. B. Sicherungslasttrennschalter, nicht jedoch mehrpolige Sicherungs-
   trennschalter,
  – bei Sicherungseinsätzen des D0- und D-Systems, wenn Tabelle 104 
   beachtet wird,
  – bei Sicherungseinsätzen des NH-Systems, wenn Gesichtsschutzschirm und 
   NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe verwendet und durch besonders 
   geschulte elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte 
   benutzt werden.

Tabelle 104 – Stromgrenzen für das gefahrlose Auswechseln von 
stromführenden Sicherungseinsätzen bei Niederspannung

7.4.1.102  Herausnehmen oder Einsetzen von Sicherungseinsätzen 
     bei Hochspannung
7.4.1.102.1  Für das Herausnehmen oder Einsetzen von Sicherungseinsätzen mit 
Nennspannungen über 1 kV ist der spannungsfreie Zustand herzustellen und 
sicherzustellen.
7.4.1.102.2  Abweichend von 7.4.1.102.1 dürfen unter Spannung stehende 
Sicherungseinsätze mit Sicherungszangen oder gleichwertigen anlagenspezi-
fischen isolierenden Hilfsmitteln herausgenommen oder eingesetzt werden, wenn 
dies gefahrlos möglich ist. Dies gilt auch für Anlagen mit herausklappbaren oder 
ausfahrbaren Sicherungen.
7.4.1.102.3  Abweichend von 7.4.1.102.1 und 7.4.1.102.2 dürfen Sicherungs-
einsätze in Anlagen mit herausklappbaren oder ausfahrbaren Sicherungen von Hand 
ohne isolierende Hilfsmittel herausgenommen oder eingesetzt werden, wenn 
mindestens ein teilweiser Schutz gegen direktes Berühren unter Spannung 
stehender Teile und gegen das Eindringen in die Gefahrenzone hergestellt und 
sichergestellt ist.
7.4.1.102.4  Abweichend von 7.4.1.102.2 dürfen bei Mast- und Turmstationen 
sowie bei Transformatoren-Kleinstationen, in denen die Schalteinrichtungen für die 
Ober- und Unterspannungsseite unverwechselbar zugeordnet sind, Sicherungs-
einsätze auf der Oberspannungsseite von Transformatoren mit Nennspannungen 
über 1 kV bis 30 kV von Hand ohne isolierende Hilfsmittel herausgenommen oder 
eingesetzt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
  a) Die Ober- und die Unterspannungsseite sind freigeschaltet.
  b) Jede Trennstelle für die Oberspannungsseite ist vom Erdboden und von der 
   Arbeitsstelle aus sichtbar.
  c) Jede Trennstelle für die Unterspannungsseite ist von der Arbeitsstelle aus  
  überwachbar; wenn Trennstellen von der Arbeitsstelle aus nicht einsehbar  
  sind, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
  d) Ober- und Unterspannungsseite sind gegen Wiedereinschalten gesichert. 
   Auf  der Oberspannungsseite genügt ein Verbotsschild allein nicht.
  e) Die Spannungsfreiheit ist sowohl auf der Oberspannungsseite zwischen  
  Trennstelle und Sicherung als auch auf der Unterspannungsseite des 
   Transformators festgestellt.

ANMERKUNG 1 Transformatoren-Kleinstationen sind z. B. Garagen- und Keller-
stationen, in denen der Transformator und dessen ober- und unterspannungsseitige 
Schalteinrichtungen im selben Raum untergebracht sind, Schwerpunktstationen 
und Kompaktstationen.
ANMERKUNG 2 Unterabschnitt 7.4.1.102.4 gilt nicht für Sicherungen vor Netzaus-
läufern, Motoren, mehreren parallel geschalteten Transformatoren und dergleichen.

7.4.2    Lampen und Zubehör
Sofern erforderlich, muss das Auswechseln von Lampen und herausnehmbarem 
Zubehör, wie z. B. Startern, im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
Wenn in Niederspannungsanlagen vollständiger Schutz gegen direktes Berühren 
besteht (mindestens IP2X oder IPXXB), dürfen diese Arbeiten durch Laien unter 
Spannung ausgeführt werden. In allen anderen Fällen, insbesondere in 
Hochspannungsanlagen, muss das Auswechseln nach den Festlegungen für In-
standsetzungsarbeiten durchgeführt werden (7.3). Beim Auswechseln von nicht 
herausnehmbaren Zubehörteilen ist eine geeignete Arbeitsmethode nach Abschnitt 
6 anzuwenden. Es muss darauf geachtet werden, dass die verwendeten Ersatzteile 
für den Einsatz in dem instand zu setzenden Betriebsmittel geeignet sind.

7.5    Vorübergehende Unterbrechung der Arbeit
Im Falle vorübergehender Unterbrechung von Instandhaltungsarbeiten muss der 
Arbeitsverantwortliche alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um Zugang zu unter 
Spannung stehenden Teilen und unbefugtes Bedienen der elektrischen Anlage zu 
verhindern. Erforderlichenfalls ist der Anlagenverantwortliche über eine derartige 
Unterbrechung zu informieren.

7.6      Abschluss von Instandhaltungsarbeiten
Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten ist die Anlage vom Arbeitsverant-
wortlichen an den Anlagenverantwortlichen zu übergeben. Der Zustand der Anlage 
bei Übergabe ist dem Anlagenverantwortlichen zu melden.

Bild  1 – Abstände in Luft und Zonen für Arbeiten

D  Abstand, der die äußere Begrenzung der Gefahrenzone festlegtL

D  Abstand, der die äußere Begrenzung der Annäherungszone festlegtV

Bild 2  – Begrenzung der Gefahrenzone durch isolierende Schutzvorrichtung

D  Abstand, der die äußere Begrenzung der Gefahrenzone festlegtL

D  Abstand, der die äußere Begrenzung der Annäherungszone festlegtV

Anhang A (informativ)
Richtwerte für Abstände in Luft bei Arbeiten

A.1   Allgemeines
Der Anhang A dieser Norm soll denjenigen Anwendern, die keine deutschen 
Festlegungen haben, Empfehlungswerte für Mindestabstände bei Arbeiten unter 
Spannung sowie bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender elektrischer 
Anlagen zur Verfügung stellen, verbunden mit einer Anleitung zur Benutzung der 
Tabelle A.1.

A.2   Arbeiten unter Spannung
Die Gefahrenzone umschließt unter Spannung stehende Teile. Die äußere Grenze 
dieser Zone wird vom aktiven Teil aus gemessen. Der Abstand D  gilt für die äußere L

Grenze der Zone. Arbeiten unter Spannung ist jede Tätigkeit, bei der der Arbeitende 
unter Spannung stehende Teile berührt oder mit Körperteilen oder Werkzeugen 
(siehe B.2.2), Ausrüstungen und Geräten in die Gefahrenzone eindringt.

A.3   Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile
Die Annäherungszone umschließt die Gefahrenzone. Die äußere Grenze dieser Zone 
wird vom aktiven Teil aus gemessen. Der Abstand D  gilt für die äußere Grenze der V

Zone. Der Abstand von der Grenze der Gefahrenzone D  zur äußeren Grenze der L

Annäherungszone ist abhängig von der Spannung des aktiven Teils. Arbeiten in der 
Nähe unter Spannung stehender Teile umfasst alle Tätigkeiten, bei denen der 
Arbeitende mit Körperteilen oder Werkzeugen, Ausrüstungen und Geräten in die 
Annäherungszone eindringt, die Gefahrenzone jedoch nicht erreicht.

Tabelle A.1 – Richtwerte für Abstände D  und DL V

Anhang B (informativ)
Zusätzliche Informationen zum sicheren Arbeiten 

B.1   Anwendungsbeispiel für Rollen in der Wahrnehmung 
   der Verantwortung

B.1.1   Übersicht

Bild B.1 – Rollen in der Wahrnehmung der Verantwortung

Legende
a) Anlagenbetreiber
b) Anlagenverantwortlicher
c) Arbeitsverantwortlicher
d) Mitarbeiter im Arbeitsteam

B.1.2  Privathaushalt
Rolle a):  Eigentümer
Rollen b), c) und d): Elektriker (Elektrofachkraft)

B.1.3  Mittelständisches Unternehmen oder Handwerksbetrieb
Rolle a):  Eigentümer (z. B. Bäcker als Betreiber der Bäckerei)
Rollen b), c) und d): Elektriker (Elektrofachkraft)

B.1.4  Großindustrie oder Konzern
Rolle a): Unternehmer oder Vorstand eines Unternehmens oder beauftragter 
    Anlagenbetreiber
Rolle b): Benannter Mitarbeiter, der beauftragt ist, die Rolle des Anlagenverant- 
   wortlichen wahrzunehmen
Rolle c):  Kolonnenführer oder Teamleiter, der beauftragt ist, die Rolle des
    Arbeitsverantwortlichen wahrzunehmen
Rolle d): Mitarbeiter im Arbeitsteam

B.2 Anwendungsbeispiel bei Arbeiten unter Spannung

B.2.1  Überprüfung der Genehmigung für Arbeiten unter Spannung
Wenn die Genehmigung für Arbeiten unter Spannung durch Vorschrift oder Praxis 
gefordert wird, sollte ihre Gültigkeit in den folgenden Fällen überprüft werden:
  – Versetzung von Personal oder Wechsel der Führungsstruktur;
  – Aufgabenwechsel;
  – lang anhaltende Unterbrechung der Tätigkeiten;
  – ärztliche Einschränkungen;
  – gemeldete Nichteinhaltung von Arbeitsanweisungen oder Nichteignung;
  – bei wesentlichen Änderungen an den Anlagen (Änderungen an Betriebs- 
  mitteln oder am Aufbau);
  – bei Änderungen der Arbeits- oder Instandhaltungsverfahren.
Es wird empfohlen, die Genehmigung zum Arbeiten unter Spannung mindestens 
einmal im Jahr zu überprüfen.

B.2.2  Berechnung des festgelegten Arbeitsabstandes
Eine Grundlage für diese Berechnung ist enthalten in DIN EN 61472 (VDE 
0682-100).

B.3   Umgebungsbedingungen
Die folgenden Witterungsbedingungen sind bei der Beurteilung der Umgebungs-
bedingungen zu berücksichtigen:

B.3.1  Niederschlag
Niederschlag umfasst Regen, Schnee, Hagel, Nieselregen, Sprühregen oder Raureif.
Niederschlag wird als unbedeutend bezeichnet, wenn er die Sicht der Arbeitenden 
nicht behindert. Wird die Sicht behindert, wird er als bedeutend bezeichnet. Je nach 
Spannungspegel, Anlagenart und angewendeter Arbeitsmethode sollte die Arbeit 
eingestellt werden, wenn der Niederschlag bedeutend ist.

B.3.2  Dichter Nebel
Nebel wird als dicht angesehen, wenn die Sicht so weit beeinträchtigt ist, dass die 
Sicherheit gefährdet ist, besonders dann, wenn der Arbeitsverantwortliche die 
Arbeitenden und die unter Spannung stehenden Teile, an denen oder in deren Nähe 
gearbeitet werden soll, nicht mehr sehen kann. In diesem Fall sollte die Arbeit 
eingestellt werden.

B.3.3  Gewitter
Gewitter besteht aus Blitz und Donner. Wenn einer der Arbeitenden Blitz und Donner 
wahrnimmt, sollte die Arbeit eingestellt werden, wenn an blanken Leitern, 
Freileitungen oder daran angeschlossenen Schaltanlagen gearbeitet wird.

B.3.4  Heftiger Wind
Wind wird als heftig angesehen, wenn er verhindert, dass der Arbeitende seine 
Werkzeuge und Geräte mit ausreichender Genauigkeit handhaben kann; in diesem 
Fall sollte die Arbeit eingestellt werden.

B.3.5  Salzsturm
Dies sind starke Winde, die salzhaltige feuchte Luft von der See zum Land tragen.
Der Isolationspegel wird stark verringert oder es kommt zu Überschlägen, wenn 
später Nebel oder Nieselregen auftritt oder die Luftfeuchte stark ansteigt.
Bei Salzsturm sollte die Arbeit eingestellt werden.

B.3.6  Extrem tiefe Temperatur
Temperaturen werden als extrem tief angesehen, wenn durch die Kälte der 
Gebrauch von Werkzeugen erschwert und die Belastbarkeit von Materialien 
verringert ist; in diesem Fall sollte die Arbeit eingestellt werden.

B.4   Brandschutz – Brandbekämpfung
Beim Betrieb von elektrischen Anlagen ist die Möglichkeit eines Brandes nicht aus-
zuschließen.
Bei Ausbruch eines Brandes sollten gefahrbringende oder gefährdende Teile der 
elektrischen Anlage ausgeschaltet werden, soweit sie nicht für die Brand-
bekämpfung unter Spannung gehalten werden müssen oder die Ausschaltung an-
dere Gefahren verursacht.
Zum Löschen von Bränden in elektrischen Anlagen sollten der Brandklasse ent-
sprechende Feuerlöscher oder Feuerlöscheinrichtungen an geeigneter Stelle 
bereitgehalten werden, die der Art und Größe der Anlage angepasst sind.
Für die Brandbekämpfung sind geeignete Arbeitskräfte in der Bedienung der 
Löschgeräte zu unterweisen, insbesondere bei der Anwendung an unter Spannung 
stehenden Betriebsmitteln. Diese Unterweisung sollte in angemessenen Abständen 
wiederholt werden.
Bei der Anwendung von Feuerlöschern und Feuerlöschsystemen in elektrischen 
Anlagen sollte der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten werden.
Personen sollten damit rechnen, dass von heißen und brennenden Materialien 
giftige Substanzen freigesetzt werden können.
Leicht entzündliche Stoffe und Gegenstände sollten so angeordnet oder gelagert 
werden, dass sie sich nicht entzünden können.

B.5   Explosionsgefährdete Arbeitsbereiche
Wenn elektrotechnische Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen auszuführen 
sind, sollten folgende Empfehlungen befolgt werden:
  a) Entweder sind alle Arbeiten zu verbieten oder einzustellen, bis geeignete  
  Maßnahmen durchgeführt sind, um die Explosionsgefahr zu beseitigen, z. B.  
  Verhindern des Austretens brennbarer Gase, Lüftung,
  b) oder es sind geeignete, auf die Art der Explosionsgefahr abgestimmte  
  Maßnahmen zu ergreifen, das Risiko zu beherrschen, wie z. B.:
   1) ständige Überwachung der umgebenden Luft und Verbot jeder 
    Energiequelle, die das explosive Gemisch zünden könnte;
   2) ständige Lüftung und Überwachung der umgebenden Luft;
   3) Begrenzung der Arbeiten auf den bestimmungsgemäßen Umgang mit 
    eigensicheren elektrischen Geräten und Anlagenteilen.

B.6   Lichtbogenschutz

B.6.1  Allgemeines
Personen, die an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen elektrischer 
Anlagen arbeiten, sind grundsätzlich den Gefährdungen durch Störlichtbögen aus-
gesetzt. 
Störlichtbögen sind seltene Ereignisse im Arbeitsumfeld dieser Personen. Sie 
erfordern dennoch für den nicht auszuschließenden Fall ihres Auftretens einen 
zuverlässigen Schutz, zumal sie durch fehlerhafte Handlungen bei den Arbeiten 
hervorgerufen sein können. Störlichtbögen entstehen nicht nur mit oder als Folge 
eines Kurzschlusses, sondern auch dann, wenn stromführende Teile, z. B. Leitungen, 
Kabelschuhe, Schaltgeräte, Sicherungen, ohne besondere Vorkehrungen unter Last 
getrennt werden.

B.6.2  Gefährdungen
Die thermischen Auswirkungen eines elektrischen Lichtbogens hängen von der 
wirksamen elektrischen Energie (Kurzschlussleistung der Anlage) ab, die die im 
Lichtbogen umgewandelte thermische Energie (je nach der Lichtbogenspannung, 
dem Lichtbogenstrom und der Lichtbogendauer) bestimmt. Des Weiteren sind die 
konkreten Transmissions- und Expositionsverhältnisse einschließlich der Anlagen-
konfiguration und des Wirkabstandes zum Lichtbogen (Übertragungsverhältnisse) 
für die Auswirkungen maßgebend. 
Die Gefährdungen durch einen Lichtbogen sind dabei grundsätzlich unabhängig 
von der Spannungsebene (Niederspannung oder Hochspannung).
Neben den thermischen Auswirkungen sind weitere Gefährdungen zu berück-
sichtigen:
  – Druckwelle und mitgeführte Fragmente, die durch die explosionsartige 
   Ausbreitung des Störlichtbogens freigesetzt werden;
  – hohe Intensitäten elektromagnetischer Strahlung, insbesondere im Bereich 
   ultravioletter (UV) und infraroter (IR) Strahlung, aber auch im Bereich des  
  sichtbaren Lichts, die zu irreversiblen Schäden an Haut und Auge führen  
  können;
  – hohe akustische Belastung (Knall);
  – giftige Gase und Partikel, die durch das Schmelzen und Verdampfen von  
  Materialien im Umfeld des Störlichtbogens (einschließlich der Elektroden) 
   hervorgerufen werden.
Persönliche Schutzausrüstung gegen die thermischen Auswirkungen eines 
Störlichtbogens (PSAgS) trägt zum Schutz des Personals bei. Dabei ist zu beachten, 
dass keine PSA vollständigen Schutz für jeden möglichen Störlichtbogen 
sicherstellen kann. Jedoch können durch die Verwendung von PSA die Aus-
wirkungen eines elektrischen Störlichtbogens bedeutend reduziert und häufig sogar 
gänzlich verhindert werden.

B.6.3  Beurteilung der elektrischen Gefährdungen
Für den Fall, dass Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen oder Arbeiten unter 
Spannung durchgeführt werden, sollte eine Beurteilung der elektrischen 
Gefährdung vorgenommen werden.
Im Zuge solcher Arbeiten kann es erforderlich sein, Schutzmaßnahmen, wie 
Abdeckungen oder Türen, für eine bestimmte Zeit zu entfernen.
Da solche Tätigkeiten Bestandteil von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sind, 
können Gefährdungen durch Lichtbögen für diese Zeiträume nicht ausgeschlossen 
werden. Deshalb sollten geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass weitere, gegebenenfalls an der Arbeit nicht 
beteiligte Personen sich in der Nähe der Arbeitsstelle aufhalten und von den 
Auswirkungen eines Lichtbogens betroffen sein können.
Hinweise für die Auswahl entsprechender PSA siehe auch Literaturhinweise

B.7   Notfallmaßnahmen/Notfallplan
Der Anlagenbetreiber sollte eine sorgfältige Einschätzung der Risiken, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von elektrischen Anlagen ergeben, durchführen und, 
wenn notwendig, entsprechende Vorkehrungen und Maßnahmen für den Notfall 
entwickeln und umsetzen. 
Abhängig von der Größe der Anlage bzw. einer Organisationseinheit kann der 
Notfallplan alle oder einige der folgenden Maßnahmen beinhalten (Aufzählung nicht 
abschließend):
  – Installation eines Melde-/Berichtsverfahrens, in dem sowohl der Anlagen- 
  verantwortliche als auch der Arbeitsverantwortliche alle elektrischen 
   Unfälle und/oder besonderen Vorkommnisse/Ereignisse dokumentieren. 
   Dieses schließt, wenn notwendig, ebenfalls das unmittelbare Hinzuziehen  
  des Anlagenbetreibers mit ein.
  – Beinaheunfälle beim Betrieb der elektrischen Anlage sollten dokumentiert  
  werden. Dies gilt für Arbeiten sowohl innerhalb der normalen, als auch  
  außerhalb der normalen Arbeitszeit.
  – Für externe Mitarbeiter sind gegebenenfalls zusätzlich die Festlegungen 
   ihres Unternehmens zum Berichtswesen und die Systemerfordernisse zu 
   beachten.
  – Abhängig von der Größe der Anlage sollte der Anlagenbetreiber ein 
   enges/verzahntes Zusammenwirken mit Hilfs- und Rettungsorganisationen 
   abstimmen.
  – Sicherstellen, dass Schaltpläne der Anlage vorhanden, zugänglich und 
   aktuell sind.
  – Dort, wo der Anlagenbetreiber Netzleitstellen/Betriebs- oder Steuerzen-
   tralen einsetzt, sollten geeignete Prozessabläufe einschließlich funktio-
   nierender Kommunikationswege zwischen dem Anlagenverantwortlichen, 
   dem Arbeitsverantwortlichen, den Hilfs- und Rettungskräften sowie den 
   Mitarbeitern der Leitstelle vereinbart werden.
  – Bei tödlichen Unfällen müssen sofort und unmittelbar der Anlagenbetreiber 
   und die Hilfs- und Rettungskräfte benachrichtigt werden. Der Unfallort 
   sollte unverändert belassen werden, es sei denn, dass hierdurch weitere 
   Gefahr für eigenes oder fremdes Personal oder sonstige Personen besteht.
  – Die Notfallmaßnahmen können gegebenenfalls schnelle Einsatzteams 
   vorsehen, deren Aufgabe es ist, an der Unfallstelle Maßnahmen gegen  
  Gefährdungen durch elektrischen Strom einzuleiten und Vorkehrungen zu 
   treffen, damit sich Dritte/Unbefugte nicht während der Rettungs- und 
   Sicherungsarbeiten der Unfallstelle nähern und Gefährdungen aussetzen.
  – Im Notfall muss der Anlagenverantwortliche der Situation angemessene 
   Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit in der Umgebung des Unfallortes 
   wieder herzustellen sowie diese, soweit mit angemessenen Mitteln 
   umsetzbar, vor weiteren Schäden zu schützen. Dieses dient auch dem 
   Zweck, umfassende Ursachen- und Schadensermittlungen durchführen zu 
   können. Solche Ermittlungen werden entweder durch eigenes Personal 
   oder in besonderen Fällen durch externe Sicherheitsbehörden, z. B. Polizei, 
   staatliche Ämter oder Unfallversicherungsträger ausgeführt.
  – Die Bereitstellung von Erster Hilfe und Löscheinrichtungen.
  – Die Bereitstellung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

Nationaler Anhang NA (normativ)
Mindestinhalte eines Prüfberichts

Der Prüfbericht muss folgende Mindestangaben enthalten:
1. Allgemeine Angaben
 • Name und Anschrift des Auftraggebers;
 • Name und Anschrift des Auftragnehmers;
 • Bezeichnung der einzelnen Prüfprotokolle für die Dokumentation von 

 Messwerten (Protokoll Nr.) – optional;
 • Bezeichnung des Objekts, z. B. Anlage, Gebäude, Gebäudeteile, Verteiler,  

Stromkreise.
  Aus der Dokumentation müssen die geprüften Stromkreise mit deren Bezeich-

nungen und die zugehörigen Schutzeinrichtungen ersichtlich sein.
 • Verwendete Mess- und Prüfgeräte.
2. Bewertung der Prüfung
 Alle bei dem Besichtigen, Erproben und Messen ermittelten Informationen sowie 

die Ergebnisse von Berechnungen müssen vom Prüfer bewertet werden. Diese 
Bewertung ist das Ergebnis der Prüfung. Das Ergebnis der Prüfung ist einschließ-
lich der für die Bewertung relevanten Messwerte zu dokumentieren.

 Bei der Bewertung sollten auch Messwerte, die die Normanforderungen erfüllen, 
aber auffällig von den zu erwarteten Werten abweichen, berücksichtigt werden. 
Eine Dokumentation aller einzelnen Messwerte ist nicht gefordert.

3. Prüfstelle, Prüfer, Prüfdatum, Unterschrift

Nationaler Anhang NB (informativ)
Vergabe von Unteraufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen haben Auftraggeber und Auftragnehmer immer die 
Sicherheit aller beteiligten Personen in den Vordergrund zu stellen. Jedes Unter-
nehmen hat für seinen Bereich die Aufgaben der Garanten- und Verkehrs-
sicherungspflichten. Bei möglichen gegenseitigen Gefährdungen bleibt die 
Koordinierungspflicht des Auftraggebers unberührt. Die Verantwortung für die 
Arbeitsanweisungen, den Einsatz von geeigneten Personen für Arbeiten unter 

Sicherungssystem
Typ

Nennspannung

V

Nennstrom

aA 

Laien Elektrofachkräfte, 
elektrotechnisch 

unterwiesene Personen

D0, D bis AC 400 bis    63 ja ja
über  63 nein nein

D über AC 400 bis  16 nein ja 
über  16 nein nein

D0, D bis    DC   25 über    0 ja ja
D0 über DC   25 bis   60 bis    6 nein ja

über DC   60 bis 120 bis    2 nein ja
über DC 120 über    0 nein nein

D über DC   25 bis   60 bis  16 nein ja
über DC   60 bis 120 bis    5 nein ja
über DC 120 bis 750 bis    1 nein ja
über DC 750 über    0 nein nein

a Bei den genannten Stromstärken handelt es sich nicht um den eventuellen Kurzschlussstrom beim 
Einsetzen.

Netz-Nennspannung
U  (Effektivwert)N

kV

Äußere Grenze der Annäherungszone D , SchutzabstandV

(Abstand in Luft von ungeschützten unter Spannung stehenden Teilen) 
m

                 bis     1 1,0
über     1  bis 110 3,0
über  110 bis 220 4,0
über 220 bis 380 5,0

Netz Nennspannung
U  (Effektivwert)N

kV

Annehmbarer Mindestabstand in 
Luft, der die äußere Grenze der 

Gefahrenzone bestimmt
DL

mm

Annehmbarer Mindestabstand in 
Luft, der die äußere Grenze der 

Annäherungszone bestimmt
DV

mm

≤ 1 keine Berührung 300
3 60 1120
6 90 1120

10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
36 380 1380
45 480 1480
60 630 1630
70 750 1750

110 1000 2000
132 1100 3000
150 1200 3000
220 1600 3000
275 1900 4000
380 2500 4000
480 3200 6100
700 5300 8400

Die D - und D -Werte sind als eine Gruppe von administrativen Mindestwerten ausgelegt und beziehen sich auf L V

die in den Ländern Europas existierenden Werte.
Bis 70 kV: Für D  gibt es eine Vielzahl von Werten, da bei der Berechnung des elektrischen Bauteils L

ergonomische Erwägungen vorherrschen. Daher wird der niedrigste der europäischen Werte verwendet.
Über 70 kV: Die elektrische Komponente herrscht vor. Dementsprechend werden die Minimal-Werte für D  in L

dieser Tabelle bestätigt durch Berechnungsverfahren von DIN EN 61472 (VDE 0682-100).

ANMERKUNG 1 Zwischenwerte für D  und D  können durch lineare Interpolation bestimmt werden.L V

ANMERKUNG 2  Die Werte der Tabelle A.1 sollen eine Richtschnur darstellen für die zukünftige 
 Harmonisierung zwischen den Mitgliedsstaaten. Dennoch können niedrigere Werte 
 vorübergehend akzeptiert werden.

Netz-
Nennwechselspannung

U  (Effektivwert)n

kV

Höchste Spannung der 
Anlage (DIN EN 

61936-1 (VDE 0101-1)
Um

kV

Bemessungs-Blitz- oder
-Schaltstoßspannung

U  oder Up s

kV

Äußere Grenze der 
Gefahrenzone

a, e, fD  (Abstand in Luft)L

mm

≤  1 –       4 Keine Berührung
    3        3,6     40 b  60 b120
    6        7,2     60 b  90 b120
  10   12      75 b120 b150
  15      17,5     95   160
  20   24   125   220
  30   36   170   320
  36      41,5   200 C   380
  45   52   250   480
  66      72,5   325   630
  70      82,5   380 C   750
110 123   550 1100
132 145   650 1300
150 170   750 1500
220 245 1050 2100
275 300   850 2400
380 420 950 / 1050 d2900 / 3400
480 525 1175 4100

Gleichspannung
kV

≤ 1,5 – Keine Berührung
150 – 2100
200 – 2400
320 – 3400
400 – 4100
550 – 6400

a  Werte D sind bis zur Netz-Nennwechselspannung 275 kV für die höchste Bemessungs- L 

 Blitzstoßspannung und für Nennspannungen größer  275 kV mit einer Ausnahme nach 
der höchsten  Bemessungs-Schalts toßspannung angegeben (siehe DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1), 
 Tabelle 1 oder Tabelle 2; weitere Werte für niedrigere Bemessungs-Stoßspannungen können diesen 
 Tabellen entnommen werden).
b Bei den Spannungen 3 kV, 6 kV und 10 kV werden Werte D  für Innenraumanlagen (kleinerer Wert) und L

 Freiluftanlagen (größerer Wert) unterschieden.
c Diese, der jeweiligen höchsten Spannung zugeordneten, Werte D  sind in DIN EN 61936-1 (VDE 0101-1) L

 enthalten, werden aber als Anlagenwerte international nicht bevorzugt.
d Für die Netz-Nennwechselspannung 380 kV werden zwei Werte für D  angegeben, da in Deutschland L

 betriebene Anlagen für Bemessungs-Schaltstoßspannungen von 950 kV oder 1 050 kV errichtet wurden. 
 Welcher Wert jeweils anzunehmen ist, muss mit dem Anlagenbetreiber abgestimmt werden.
e Für Gleichspannungen über 275 kV kann von den Werten D  in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber L

 in Anlehnung an IEC/TS 61936-2:2015 abgewichen werden.
f Zwischenwerte D  für Gleichspannung können durch Interpolation bestimmt werden.L

Netz-Nennspannung
U  (Effektivwert)n

kV

Schutzabstand (Abstand in Luft von ungeschützten unter 
Spannung stehenden Teilen)

m

                 bis      1 0,5
über     1  bis    30 1,5
über   30  bis  110 2,0
über 110   bis 220 3,0
über 220  bis 380 4,0
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